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Informationen 

Die Gleichstellungs- 
und Frauenbeauftragte informiert 

Weihnachtsgrüße 
>Welche Hürden sich euch auch entgegenstellen, 
es liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. 
Ihr müßt nur wollen.< 

Olympe Marie de Gouges 

Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen 
verantwortungsbewußten, kreativen und 
ideenreichen Bürgerinnen und Bürgern aus 
der Stadt Apolda, dem Landkreis Weimarer 
Land sowie den Vereinen und Verbänden für 
die gute Zusammenarbeit im Jahre 2001 be- 
danken. 

Ob Frauenaktionswoche, Erstellung von Pro- 

jekten, Diskussionsrunden in Frauengrup- 
pen, in Arbeitskreisen und politischen Gre- 
mien oder die Durchführung der Ausstellung 
>Öffne die Augen<, war und ist es auch für 
die Zukunft wichtig, gemeinsam Ziele zu ver- 

folgen. Mit dem Leitsatz >Der Weg ist das 
Ziel= wünsche ich allen Bürgerinnen und 
Bürgern eine besinnliche Weihnachtszeit und 
ein erfolgreiches Jahr 2002. 

gez. Sylvia Wille 
Gleichstellungs- 
und Frauenbeauftragte 
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Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen im Stadtgebiet 

Erlaubnispflicht; Unterscheidung Verwaltungsgebühr/Sondernutzungsgebühr 

Aus gegebenem Anlaß wird daran erinnert, 

daß jede Sondernutzung an öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet 

der Stadt Apolda der vorherigen schriftli- 
chen Erlaubnis der Stadtverwaltung Apolda 
bedarf. 

Entsprechende Anträge sind schriftlich und 
spätestens 2 Wochen vor dem beabsichtigten 
Beginn der Sondernutzung beim Rechts- und 
Ordnungsamt, August-Bebel-Straße 4, 99510 
Apolda, zu stellen. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
wird eine Verwaltungsgebühr fällig. Sofern 
die beantragte Sondernutzung genehmigt 
wird, werden grundsätzlich Sondernut- 
zungsgebühren fällig. Für manche Sonder- 
nutzungen werden keine Sondernutzungsge- 
bühren erhoben. Hierzu zählt beispielsweise 

ein Werbeaufsteller vor dem eigenen Geschäft 
bis 0,5 m? Ansichtsfläche, Fahrradständer oh- 
ne Werbung und Objekte, die ausschließlich 

der Verschönerung des Stadtbildes dienen. 
Der Verzicht auf die Erhebung einer Sonder- 
nutzungsgebühr befreit jedoch nicht von der 
Zahlung der Verwaltungsgebühr! 

Aufgrund zwingender landesrechtlicher Vor- 
schriften muß eine Verwaltungsgebühr erhe- 
ben werden. 

Wir bitten zu beachten, daß die Ausübung ei- 

ner Sondernutzung ohne vorherige Erlaubnis 
eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit ei- 
ner Geldbuße bis zu 10.000,- DM geahndet 

werden kann! 

gez. Michael Müller 
Bürgermeister 

Die Energieversorgung Apolda GmbH informiert 
über Eigentumsgrenzen für Strom-Hausanschlüsse 
Da bei der Wartung von Hausanschlüssen oft 
Fragen zu Eigentums- und Unterhaltsgrenzen 
auftreten, möchte die Energieversorgung 
Apolda GmbH darüber nochmals informie- 
ren: 
Gemäß der >Verordnung über Allgemeine 

Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung 
von Tarifkunden< beginnt die Kundenanlage 
hinter der Hausanschlußsicherung im Haus- 
anschlußkasten. Diese Eigentumsgrenze gilt 
für Hausanschlüsse, die ab dem 03.10.1990 er- 
richtet wurden. 
Abweichend von dieser Regelung gelten für 
Hausanschlüsse, die vor dem 03.10.1990 er- 

richtet wurden, gemäß >Anordnung über die 

technischen Bedingungen des Anschlusses 
von Starkstromanlagen an öffentliche Ener- 
gieversorgungsnetze (TAST)= vom 04.08.1973 
folgende Eigentumsgrenzen weiter: 

1.1 Freileitungsanschluß mit nicht isolier- 
ten Leitern 

1.1.1 Anschluß mit Abspannung an der 
Hauswand 

Anschlußanlage der EVA: 
die Abspannvorrichtungen 
(Stützen, Abspannhaken, Bügel) 

einschließlich Isolierkörper und An- 
schlußverbindungen; 

Kundenanlage: 
die Hauseinführungsleitungen 
einschließlich Wanddurchführungen; 

1.1.2 Anschluß mit Dachständer oder 
Wandausleger als Leitungsstützpunkt 

Anschlußanlage der EVA: 
die Abspannung einschließlich Lei- 
tungsstützpunkt (Dachständer, Wand- 
ausleger, Anker, Stützen), Isolierkörper 

und Anschlußverbindungen; 
Kundenanlage: 

die Hauseinführungsleitungen 
einschließlich Einführungskopf; 

1.1.3 Anschluß für niedrige, nicht ständig 

bewohnte Gebäude (z. B. Gartenhäuser) 
Anschlußanlage der EVA: 

die Abspannung einschließlich Leitungs- 
stützpunkt (Mast), Isolierkörper und An- 
schlußverbindungen; 

Kundenanlage: 
die Einführungsleitung (Kabel, Plast- 

mantelleitung oder Luftkabel) mit Ein- 
führungskopf 

1.2  Freileitungsanschluß mit isolierten Lei- 
tern, Plastmantelleitung oder Luftkabel 

Anschlußanlage der EVA: 
die Abspannung mit Abspannvorrich- 
tungen (Stützen, Abspannhaken, Schel- 

len) einschließlich isolierten Leitern, 
Plastmantelleitung oder Luftkabel bis zu 
den Fußkontakten der Hausanschlußsi- 
cherungen, jedoch ohne Hausanschluß- 
sicherungen und Wanddurchführung 
(z. B. Keramik- oder PVC-Rohr); 
Kundenanlage: 
die Hausanschlußsicherungen einschließ- 
lich  Sicherungssockel, Paßeinsätze, 

Schmelzeinsätze und Schraubkappen 
sowie die Wanddurchführungen; 

1.3  Kabelanschluß 
Anschlußanlage der EVA: 
der Kabelendverschluß mit Hausan- 
schlußkasten (ohne Innenausrüstung); 

Kundenanlage: 
die Sicherungssockel mit Zubehör; 

Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweite- 
rung, Änderung und Unterhaltung der elek- 
trischen Anlagen, mit Ausnahme der Meßein- 
richtung, hinter der Eigentumsgrenze wie 
oben beschrieben, ist der Anschlußkunde (Ge- 
bäudeeigentümer) verantwortlich. 
Die regelmäßige Wartung der Kundenanlage 
ist durch den Anschlußkunden zu veranlas- 
sen und von einem bei der Energieversorgung 
Apolda GmbH zugelassenen Elektroinstalla- 
teur durchzuführen. Für Rückfragen steht Ih- 
nen die Energieversorgung Apolda GmbH je- 
derzeit gern unter der Telefon-Nummer 
(03644) 502850 zur Verfügung. 

gez. Energieversorgung Apolda GmbH



- Anzeige - 

Die Energieversorgung Apolda GmbH 
informiert über die Strompreise 

Energieversorgung 
Apolda GmbH 

z B rue Service-Telefon 
Kundeninformation 03644/502888 

Die Energieversorgung Apolda GmbH passt ab dem 01.01.2002 die Preise für die EVA-Sonderabkommen der Marktentwicklung 
an. Die Änderungen basieren auf der Erhöhung der Strombeschaffungskosten und der gesetzlichen Stromsteuer. Nachfolgend 

geben wir Strompreise unserer EVA-Sonderabkommen ab dem 01.01.2002 bekannt: 

Preisblatt EVA-Sonderabkommen Strom für Haushalt und Gewerbe 
Gültig ab 01.01.2002 

Haushalt Wohnen Wohnen plus 

Nettopreis Bruttopreis Nettopreis Bruttopreis 

Verbrauchspreis 13,70 Ct/kWh 15,89 Ct/kWh 11,90 Ct/kWh 13,80 Ct/kWh 

Grundpreis 3,10 EUR/Monat 3,60 EUR/Monat 7,80 EUR/Monat 9,05 EUR/Monat 

ab Mindestverbrauch von 1.000 kWh/Jahr 

Rundungsdifferenzen können auftreten 

Günstiger ab ca. 3080 kWh/Jahr 

Gewerbe Gewerbe Gewerbe 10plus 

Nettopreis Bruttopreis Nettopreis Bruttopreis 

Verbrauchspreis 13,26 Ct/kWh 15,38 Ct/kWh 12,90 CtYkWh 14,96 Ct/kWh 

6,70 EUR/Monat 7,77 EUR/Monat 

ab Mindestverbrauch von 10.000 kWh/Jahr 
betrieblicher Verbrauch 

8,77 EUR/Monat 10,17 EUR/Monat 

ab Mindestverbrauch von 1.000 kWh/Jahr 

Grundpreis 

Rundungsdifferenzen können auftreten 

Die genannten Arbeits-/Verbrauchspreise enthalten die Belastungen von 0,22 Ot/kWh netto aus dem Erneuerbare-Energie-Gesetz 
(EEG) und 0,18 Ct/kWh netto aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sowie die gesetzlich festgelegte Stromsteuer ab 
01.01.2002 in Höhe von 1,79 Ct/kWh netto. Für Kunden, die gemäß Stromsteuergesetz einen reduzierten Steuersatz (Anlagen 
des produzierenden Gewerbes) zu zahlen haben, wird der Netto-Arbeits-/-Verbrauchspreis entsprechend herabgesetzt. 
Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes kommt eine reduzierte Stromsteuer nach Vorlage eines durch das Hauptzoll- 
amt erteilten Zollerlaubnisscheines zur Anwendung. Aufgeführte Nettopreise enthalten keine Umsatzsteuer. Die Bruttobeträge 
enthalten die Umsatzsteuer mit dem jeweiligen gesetzlichen Steuersatz (z.Z. 16%). 

Preisblatt EVA-Sonderabkommen Strom für Wärme 
Gültig ab 01.01.2002 

Grundpreis Arbeitspreis Grundpreis Arbeitspreis Sperrzeiten des 
netto netto brutto brutto Strombezuges 

HT NT HT NT 

EUR/Monat Ct/kWh Ct/kWh EUR/Monat Ct/kW Ct/kWh 

EVA Wärme AEV 6,13 12,79 6,79 7,11 14,84 7,88 keine 
(Allelektr. Versorgung) 

EVA Wärme 8+0 4,36 5,24 5,06 6,08 6.00-22.00 Uhr 
Anlagen bis 1.4.99 

EVA Wärme 8+0 4,36 6,13 5,06 7,11 6.00-22.00 Uhr 
Anlagen ab 1.4.99 

EVA Wärme 8+2 4,36 7,44 5,24 5,06 8,63 6,08 6.00-14.30 Uhr 
Anlagen bis 1.4.99 16.30-22.00 Uhr 

EVA Wärme 8+2 4,36 8,33 6,13 5,06 9,66 7,11 6.00-14.30 Uhr 
Anlagen ab 1.4.99 16.30-22.00 Uhr 

EVA Wärme WP 4,36 8,33 5,06 9,66 8.00- 9.00 Uhr 
(Wärmepumpen) 10.30-12.30 Uhr 

17.00-19.00 Uhr 

EVA Wärme Direkt 4,36 8,58 6,38 5,06 9,95 7,40 8.00- 9.00 Uhr 
(Direktheizung) 10.30-12.30 Uhr 

17.00-19.00 Uhr 

Rundungsdifferenzen können auftreten 

Die genannten Arbeits-/Verbrauchspreise enthalten die Belastungen von 0,22 Ct/kWh netto aus dem Erneuerbare-Energie-Gesetz 
(EEG) und 0,18 Ct/kWh netto aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sowie die gesetzlich festgelegte Stromsteuer ab 
01.01.2002. Für Kunden, die gemäß Stromsteuergesetz einen reduzierten Steuersatz (Anlagen des produzierenden Gewerbes) 
zu zahlen haben, wird der Netto-Arbeits-/-Verbrauchspreis entsprechend herabgesetzt. 
Die Preise aller übrigen Wärmestrom-Abkommen der Energieversorgung Apolda ändern sich um die Erhöhung der gesetzlichen 
Stromsteuer. Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes kommt eine reduzierte Stromsteuer nach Vorlage eines durch 
das Hauptzollamt erteilten Zollerlaubnisscheines zur Anwendung. Aufgeführte Nettopreise enthalten keine Umsatzsteuer. Die 
Bruttobeträge enthalten die Umsatzsteuer mit dem jeweiligen gesetzlichen Steuersatz (2.2. 16%).
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Kerzlichen Glückwunsch zum 107. Geburtstag 

Herzlichen 
Glückwunsch ... 

Einen sehr bewegenden Tag erlebte Thüringens älteste Bürgerin, Frau 
Emma Waldhaus, am 13. Dzember 2001. 

Sie feierte an diesem Tag ihren 107. Geburtstag im Carolinenheim Apolda 
und es hatten sich natürlich zahlreiche Gratulanten eingefunden. Ihr 
Sohn Kurt Waldhaus (89 Jahre) und ihre beiden Enkel waren schon am 
Vormittag gekommen. Besondere Freude bereiteten ihr die Kinder der 
Kindertagesstätte >Liselotte Herrmann< mit ein paar Liedern und Ge- 
dichten (Foto). 
Auch Bürgermeister Michael Müller überbrachte die besten Wünsche für 
Gesundheit und Wohlergehen. 

Frau Waldhaus ist trotz ihres hochen Alters und ihrer Blindheit bei guter 
Gesundheit. Wie sie selbst sagt, ist sie dankbar, ohne Schmerzen leben zu 

können >... da geht es vielen anderen Menschen oft schlimm<. Sie sagt 

auch, sie sei zwar ein bißchen müde, aber :... das ist wohl das Alter<. Ihr 

Rezept für ihr hohes Alter sieht sie darin, daß sie schon in jungen Jahren 
viel gearbeitet, solide gelebt und immer gut gegessen hat. 

Am täglichen Geschehen im Carolinenheim nimmt sie, so oft es geht, teil. 
So hat sie es sich nicht nehmen lassen, den kleinen Weihnachtsmarkt der 

Einrichtung zu besuchen. Auch bei der Morgenandacht fehlt sie selten. 

Vom Personal des Heimes fühlt sie sich liebevoll umsorgt und besonders 
Schwester Eva Arndt hat sie als vertraute Person gern um sich. 

... nachträglich 

IM NOVEMBETR 

zum 94. Geburtstag an 

... zur Eheschließung 
an 

Eva-Maria Bromme (geb. Krause) und Dieter Höhn am 15.11.2001 
Rosemarie Rettig Heine und Heinz Planer *. > 22.11.2001 
Barbara (geb. Vollrat) I und Gerd Oertel ss; N :am 26.11.2001 
Saskia (geb. Schöps) und Enriko Rinck :am 30.11.2001 
Ute Peterlein-Petzold (geb. Peterlein) und Uwe Petzold am 30.11.2001 
Simone (geb. Grün) und Matthias Witzel am 07.12.2001 

... zum freudigen Ereignis 
an Familie 

Sander zum Sohn Florian 
Fiedler zur Tochter i 
Göring zum Sohn , 
Greiner-Fuchs zur Tochter Liz / 
Thein zum Sohn Jan-Eric 
Eiser zur Tochter Franziska Beboren am, 1 
Rathsmann /gebören am Kae 

ViVian Elisabeth Markert \ a. 
Alina Sopid © 

/ zum Sohn< 
zum Sohn 
zum Soh1 

\ zur Tochter 5 >geboren a L 

\_ zur. Tochter geboren ain 28.1= 
Szur Tochter e Sren Be 1.200 

geboren am 30:11.2 
zum Sohn kat RN 
zum Sohn r gebore RR Na x 
zum Sohn Cedric N , >xt Remus = EEE >zur Tochter RR BORN 

ER PENIS 
ZEITEN San IN 

Frau Frieda Weidauer, Apolda 

IM DEZEMBER 

zum 107. Geburtstag an 

Frau Emma Waldhaus, Apolda 

zum 98. Geburtstag an 

Herrn Kurt Schuppli, Apolda 

zum 94. Geburtsta; an 

zum 

Frau Gertfüd 

Frau Lisbeth 

Frau Hanna Walther, Apolda 

zum 90. Geburtstag an 

Frau Johanna Elle, Apolda 

. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
gez. Michael Müller/Bürgermeister 

Eingeschränkter Dienstbetrieb zum Jahreswechsel 
Am 24. und 31. Dezember 2001 bleiben alle Ämter der Stadtverwaltung (Rathaus, Stadthaus, >Villa Opel<, August-Bebel-Straße 4) geschlossen. 
Am 27. und 28. Dezember 2001 ist in der Verwaltung nur eingeschränkter Dienstbetrieb möglich. Es wird gebeten, nur in dringenden Fällen 
vorzusprechen. Das Sanierungsbüro, Schulplatz 3, bleibt am 24. und 31. Dezember 2001 ebenfalls geschlossen. 
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ntlicher Teil: Bekanntmachungen 

Der Stadtrat beschloß in seiner Sitzung am 21. November 2001 die unten aufgeführten Satzungen, die der Rechts- 
aufsichtbehörde vorgelegen haben und die hiermit bekanntgemacht werden. 

Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Apolda 
(Baumschutzsatzung) vom 20.12.2001 

Aufgrund des $ 17 Absatz 4 des Thüringer Ge- 
setzes über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Thüringer Naturschutzgesetz - ThürNatG -) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. April 1999 (GVBl. $. 298) in Verbindung mit 
$ 17 Absatz 1 Nr. 1 bis 6 ThürNatG und der 882 
und 19 Absatz 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord- 
nung - ThürKO -) in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), zu- 
letzt geändert durch Artikel 2 des Thüringer Ge- 
setzes zur Änderung von Vorschriften über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 14. Sep- 
tember 2001 (GVBl. $. 258), erläßt die Stadt 
Apolda folgende Satzung: 

I Allgemeines 

81 Grundsatz 

Die Stadt Apolda schützt die im Stadtgebiet (8 2) 
befindlichen Bäume mit folgenden Zielen: 

(11. die Funktions- und Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes sicherzustellen 
und zu fördern, 

2. das Orts- und Landschaftsbild zu bele- 
ben, zu gliedern und zu pflegen und 
den Erholungswert zu steigern, 

3. schädlichen Einwirkungen auf den 
Menschen und auf Stadtbiotope zu be- 
gegnen, 

4. das örtliche Klima und die Lebensqua- 
lität zu verbessern sowie 

5. einen artenreichen Baumbestand zu er- 
halten; 

(2) schädliche Einwirkungen auf den Baum- 
bestand abzuwehren. 

82 Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung regelt den Schutz des 
Baumbestandes in der Stadt Apolda inner- 
halb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile und des Geltungsbereiches der 
Bebauungspläne sowie der Vorhaben- 
und Erschließungspläne in den Gemar- 
kungsgrenzen von Apolda einschließlich 
seiner Ortschaften Herressen-Sulzbach, 
Oberndorf, Nauendorf, Oberroßla/Rö- 
digsdorf, Utenbach, Zottelstedt und Schö- 
ten, unabhängig von deren Eigentumsfor- 

men. Die unter diesen Geltungsbereich 
fallenden Bäume, die die Voraussetzung 

nach Absatz 2 erfüllen, werden im weite- 

ren als geschützte Bäume bezeichnet. 

(2) Geschützte Bäume im Sinne dieser Sat- 
zung sind 

a) Bäume und baumartige Sträucher mit 
einem Stammumfang von mindestens 
35 cm, einschließlich Nußbäumen und 

Eßkastanien. 

b) Alleepflanzungen und gliedernde, lei- 
tende bzw. biotopverbindende Reihen- 
pflanzungen von Obst- und anderen 
Laubbäumen, 

c) Obstbäume mit einem Stammumfang 
von mindestens 120 cm 

d) Bäume auf stadteigenen Grundstücken, 

b 

nach $ 9 oder $ 11 vorgenommene Er- 

satzpflanzung jeder Art, Bäume, die 

aufgrund von Bestimmungen eines Be- 
bauungs-, Grünordnungs- oder Land- 

schaftsplanes oder eines anderen ge- 
nehmigten Fachplanes zu pflanzen 
bzw. zu erhalten waren/sind oder sol- 
che, die aus Gründen des Artenschutzes 

(besonders i.V.m. 88 20d Absatz 1 und 
20f Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz) 
prinzipiell zu schützen sind, ohne Be- 
schränkung auf einen Stammumfang, 

(3) Der Stammumfang ist in einer Höhe von 
100 cm über dem Erdboden zu messen. 
Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, 

ist der Stammumfang unter dem Kronenan- 
satz maßgebend. Bei mehrstämmigen Bäu- 
men oder baumartigen Sträuchern ist die 
Summe der Stammumfänge maßgebend. 

(4) Der Schutzstatus ab einem Mindest- 
stammumfang von 35 cm begründet sich 
in der ausgeräumten und waldarmen Um- 
gebung von Apolda. Die stadtökologische 
und gestalterische Funktion von Bäumen 
im besiedelten Bereich ist deshalb von be- 
sonderer Wichtigkeit und Schutzbedürf- 
tigkeit. 

(5) Diese Satzung gilt nicht für 

a) forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
nach dem Thüringer Waldgesetz, mit 
Ausnahme einzelner erhaltenswerter 
und durch die zuständige Fachbehörde 
benannter Bäume, 

b) kommerziell bzw. erwerbsgartenbaulich 
genutzte Baumbestände in Baumschulen, 
Gärtnereien und Obstplantagen, 

c) Bäume in den durch das Thüringer 
Denkmalschutzgesetz geschützten hi- 
storischen Park- und Gartenanlagen, 

d)Bäume, Baumgruppen und Land- 
schaftsteile, die einem Schutz nach dem 
ThürNatG unterliegen. 

II Baumschutz 

$3 Verbotene Maßnahmen 

(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung ist es 
verboten, geschützte Bäume zu entfernen, 

zu zerstören, zu schädigen, zu beschädi- 

gen oder in ihrem Aufbau wesentlich zu 
verändern. 

a) Eine Schädigung liegt vor, wenn an ge- 
schützten Bäumen Eingriffe vorgenom- 
men werden, die zum Absterben des 
Baumes führen oder führen können. 

Eine Veränderung liegt vor, wenn an 
geschützten Bäumen Eingriffe vorge- 
nommen werden, die die charakteristi- 

sche natürliche Gestalt wesentlich ver- 
ändern, das weitere Wachstum beein- 
trächtigen können oder deren Lebenser- 
wartung verkürzen. 

(2) Insbesondere sind Eingriffe in den Kro- 
nen-, Stamm- und Wurzelbereich (Boden- 

fläche unterhalb der Krone von Bäumen 
zuzüglich 1,5 m nach allen Seiten gemes- 
sen) geschützter Bäume verboten, wie: 

b 

c 

d 

K) 

a) Befestigung der Fläche mit einer wasser- 
undurchlässigen Schicht (z.B. Asphalt, 
Beton), 

Verdichtung des Standortes (z.B. Baum- 
scheibe) durch Befahren mit oder Ab- 
stellen von Fahrzeugen, Maschinen, 

Baustelleneinrichtungen und Geräten 
oder durch das Lagern von Baustoffen 
oder Abfällen, 

Abgrabungen, Ausschachtungen, Auf- 
schüttungen oder Grundwasserverän- 
derungen durch Absenkung bzw. Über- 
stau, 

chemische Verunreinigungen durch La- 
gern oder Ausbringen von Salzen, Ölen, 

Säuren, Laugen, Fetten, Giften, Abwäs- 

sern oder anderen wachstumsbeeinträch- 
tigenden Stoffen sowie durch Waschen 
von Kraftfahrzeugen und Maschinen, 

e) Austreten von Gasen und anderen 
schädlichen Stoffen, 

f) Anwendung von Unkrautvernichtungs- 
mitteln, 

g) Anwendung von Streusalzen; Ausnah- 

men regeln die Reinigungssatzung der 
Stadt Apolda sowie die jährlichen Win- 
terdienstpläne, 

h) mechanische Zerstörung oder Beschädi- 
gung von Teilen eines Baumes, 

i) das Anbringen von Werbematerial, Be- 

kanntmachungen und Gegenständen al- 
ler Art - außer Nistkästen - an Bäumen, 

Baumpfählen oder Baumschutzgittern, 

)) die Beschädigung, Fremdnutzung oder 
Beseitigung von Baumpfählen und an- 
deren Baumverankerungen, 

geschäftsmäßig betriebene Grillplätze 
bzw. Holzkohleroste innerhalb einer 
Entfernung von 10 m und die Betreibung 
von offenem Feuer oder Teeröfen inner- 
halb einer Entfernung von 20 m vom 
nächstgelegenen Kronentraufbereich. 

$ 4 Pflege- und Erhaltungspflicht/ 
Anordnung von Maßnahmen 

(1) Der Eigentümer oder der Nutzungsbe- 
rechtigte eines Grundstückes ist verpflich- 
tet, auf dem Grundstück befindliche 
geschützte Bäume sach- und fachgerecht 
zu erhalten und zu pflegen. 
Das Sachgebiet Stadtgrün/Stadtökologie 
berät fachlich. 

(2) Die Stadtverwaltung Apolda kann anord- 
nen, daß der Eigentümer, Verwalter oder 

Nutzungsberechtigte eines Grundstückes 
bestimmte Maßnahmen im Sinne des $ 1 
zur Pflege, zur Erhaltung und zum Schutz 
von geschützten Bäumen trifft; dies gilt 
insbesondere während der Vorbereitung 
und Durchführung von Baumaßnahmen. 

8) Trifft der Eigentümer, Verwalter oder Nut- 
zungsberechtigte eines Grundstückes Maß- 
nahmen, die eine schädigende Wirkung auf 
geschützte Bäume angrenzender Grund- 
stücke haben können, findet Absatz 2 ent- 
sprechende Anwendung.
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(4) Soweit es im Einzelfall zur Durchführung 
einer Maßnahme erforderlich ist, kann de- 
ren Ausführung durch fachlich geeignete 
Personen oder Firmen verlangt werden. 

(5) Die Stadtverwaltung Apolda kann anord- 
nen, daß der Eigentümer, Verwalter oder 

Nutzungsberechtigte eines Grundstückes 
die Durchführung bestimmter Pflege- und 
Erhaltungsmaßnahmen an geschützten Bäu- 
men duldet, sofern ihm die Durchführung 
nicht selbst zugemutet werden kann. 

(6) Die Anordnung ist gebührenpflichtig. 

8 5 Genehmigungspflichtige Ausnahmen 

(1) Von den Verboten gemäß 8 3 ist eine Aus- 

nahmegenehmigung zu erteilen, wenn 

a) der Eigentümer oder ein sonstiger Be- 
rechtigter aufgrund von Rechtsvor- 
schriften oder eines rechtskräftigen Ur- 
teiles verpflichtet ist, die Bäume zu ent- 

fernen oder zu verändern und er sich 
nicht in zumutbarer Weise von dieser 
Verpflichtung befreien kann, 

b)von dem Baum eine Gefahr für Perso- 
nen oder Sachen von bedeutendem 
Wert ausgeht und die Gefahr nicht auf 
andere Weise mit zumutbarem Auf- 
wand beseitigt werden kann, 

c) der Baum krank ist und die Erhaltung 
auch unter Berücksichtigung des öffent- 
lichen Interesses mit zumutbarem Auf- 
wand nicht möglich ist, 

d)eine nach den baurechtlichen Vorschrif- 
ten zulässige Nutzung sonst nicht ver- 
wirklicht werden kann, 

(2) Außerdem kann eine Ausnahmegenehmi- 
gung von den Verboten gemäß $ 3 erteilt 
werden, wenn 

a) die Beseitigung des Baumes aus über- 
wiegend, auf andere Weise nicht zu ver- 

wirklichendem, öffentlichem Interesse 

dringend erforderlich ist, 

b) das Verbot zu einer unzumutbaren Härte 
führen würde und die Abweichung mit 
den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

(3) Die Ausnahmegenehmigung ist vor der ge- 
planten Durchführung des Eingriffes schrift- 
lich, unter Darlegung der Gründe und gege- 
benenfalls unter Beifügung eines Lagepla- 
nes, bei der Stadtverwaltung Apolda zu be- 
antragen. Es müssen außerdem die Art des 
betroffenen Baumbestandes, der Stammum- 
fang in 1 m Höhe über dem Erdboden, die 
Baumhöhe(n) und der/die geschätzte(n) 
maximale(n) Kronendurchmesser vom An- 
tragsteller beschrieben oder durch Fotos so 
dargestellt werden, daß die gestellten Anfor- 
derungen eindeutig ersichtlich sind. 

(4) Antragspflichtig ist der Eigentümer, Ver- 
walter oder Nutzungsberechtigte des 
Grundstückes, auf dem sich der betroffene 

Baumbestand befindet. Handelt es sich 
um Schachtungen im Kronentraufbereich 
geschützter Bäume nach $ 7 Absatz 2, ist 
antragspflichtig derjenige, der die Schach- 
tung ausführen wird. 
Die Zustimmung des Grundstücksei- 
gentümers ist stets erforderlich. 

(5) Zur Entscheidung kann ein von einem un- 
abhängigen, öffentlich bestellten und ver- 
eidigten Sachverständigen erstelltes 
Baumgutachten verlangt werden. Die Ko- 
sten dafür trägt der Antragsteller. 

(6) Die Entscheidung über den Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung wird schriftlich 
erteilt. Sie kann mit Nebenbestimmungen 
versehen werden. 

(7) Die Genehmigungserteilung ist gebühren- 
pflichtig. 

8 6 Gefahrenabwehr 

Ohne vorherige Ausnahmegenehmigung 
nach 8 5 sind erlaubt: unaufschiebbare Maß- 
nahmen zur Abwendung einer unmittelbar 
drohenden Gefahr. Sie sind der Stadtverwal- 
tung Apolda unverzüglich anzuzeigen. Die 
unmittelbar drohende Gefahr ist der Stadt- 
verwaltung Apolda auf geeignete Art nach- 
zuweisen (z. B. fotografisch oder durch Rück- 
behalt des Holzes). 

87 Schachtungen 

(1) Schachtungen im Kronentraufbereich ge- 
schützter Bäume des öffentlichen Berei- 
ches müssen bei der Stadtverwaltung 
Apolda durch den Auftraggeber der 
Schachtung oder einen von ihm Bevoll- 
mächtigten mindestens 3 Werktage vor 
Beginn der Schachtarbeiten angezeigt 
werden. 

(2) Schachtungen, die näher als 3 m an den 
Stamm eines geschützten Baumes heran- 
führen, sind verboten. Anderenfalls ist 
gemäß 8 5 Absatz 3 bis Absatz 7 zu verfah- 
ren, wobei dann die Schachtung nur mit 
Hand zulässig ist. 

(3) Im Bereich vorhandener Bäume bzw. ge- 
planter Pflanzungen von Bäumen kann 
die Stadtverwaltung Apolda anordnen, 
daß zum Schutz der verlegten Leitungen 
und zum Schutz der Bäume (bei nachfol- 
gend notwendigen Reparaturmaßnahmen 
an diesen Leitungen) Schutzrohre o. ä. 
Schutzeinrichtungen auf Kosten des Auf- 
traggebers dieser Schachtungen eingebaut 
werden. 

$ 8 Baumschutz im Bauvoranfrage- bzw. 
Baugenehmigungsverfahren 

(1) Wird für ein Grundstück im Geltungsbe- 
reich dieser Satzung eine Baugenehmi- 
gung beantragt, so sind in einem Lageplan 
im Maßstab 1:500 die auf dem Grundstück 
vorhandenen geschützten Bäume, ihr 
Standort, die Höhe, deren Art, Sammum- 

fang und Kronendurchmesser sowie ge- 
plante Baukörper, Versorgungsleitungen, 
Baugruben, Baustelleneinrichtungen und 
Verkehrsflächen einzutragen. Soweit die 
Kronenauslage von geschützten Bäumen 
auf angrenzenden Grundstücken über das 
Baugrundstück reicht, ist dies im Lage- 
plan maßstabsgerecht darzustellen. 

(2) Wird die Baugenehmigung für ein Vorha- 
ben beantragt, bei dessen Verwirklichung 
geschützte Bäume entfernt oder verändert 
werden sollen oder zerstört bzw. geschä- 
digt werden könnten, so ist der Antrag auf 
eine Ausnahmegenehmigung gemäß $ 5 
Absatz 3 dem Bauantrag beizufügen. Die 
Entscheidung (8 5 Absatz 6) ergeht geson- 
dert während des Baugenehmigungsver- 
fahrens; ihr Inhalt ist eine Voraussetzung 

der Baugenehmigung. 

(3) Die Absätze 1 und 2 Satz 1 gelten sinn- 
gemäß auch für Bauvoranfragen. Die Dar- 
stellung der Bäume kann in diesem Fall auf 
einer Abzeichnung der Flurkarte erfolgen. 

59 
Ersatzpflanzungen, Ausgleichszahlungen 

(1) Wird eine Ausnahmegenehmigung erteilt, 
sind Ersatzpflanzungen durch den An- 
tragsteller auf dessen Kosten vorzuneh- 
men. 

(2) Der Umfang der Ersatzpflanzungen be- 
mißt sich nach dem Stammumfang, dem 

Schätzwert und der Bedeutung für öffent- 

liche Belange. Zu den öffentlichen Belan- 
gen zählen insbesondere die Seltenheit, Ei- 
genart, Schönheit der Bäume und ihre Be- 

deutung für das Orts- und Landschafts- 
bild sowie die Tier- und Pflanzenwelt und 
die Verbesserung des Stadtklimas. Als Er- 
satzpflanzung sind für jeden unter die 
Ausnahmegenehmigung fallenden Baum 
pro angefangene 80 cm Stammumfang bis 
zu 2 Stück, in der Regel heimische, Laub- 

bäume nachzupflanzen und zu pflegen. 
Als Ersatzpflanzung sind für jeden unter 
die Ausnahmegenehmigung fallenden 
Obstbaum pro angefangene 120 cm Stam- 
mumfang bis zu 2 Stück, in der Regel hei- 
mische, Laubbäume nachzupflanzen und 
zu pflegen. Mußte ein Baum aus Gefah- 
renabwehrgründen im Sinne des $ 5 ge- 
fällt werden, so ist für diesen jeweils eine 

Ersatzpflanzung in Form eines Laubbau- 
mes vorzunehmen. 

Die Größe der nachzupflanzenden Bäume 
muß mindestens folgenden Kriterien 
genügen: 

a) kein Stammumfang unter 14 cm, gemes- 
sen in 1 m Höhe über dem Erdboden, 
und 

b) nicht kleiner als 2 m Höhe. 

(8) Die Ersatzpflanzungen haben grundsätz- 
lich in der Nähe des Beseitigungsortes zu 
erfolgen. 

(4) Soweit Ersatzpflanzungen durch den An- 
tragsteller ganz oder teilweise nicht mög- 
lich oder nicht innerhalb der gesetzten 
Frist realisiert worden sind, ist eine Aus- 
gleichszahlung zu entrichten. 

(5) Die Höhe der Ausgleichszahlung bemißt 
sich nach dem Wert der Bäume, mit denen 

ansonsten die Ersatzpflanzung hätte erfol- 
gen müssen, zuzüglich einer Pflanz- und 

Pflegekostenpauschale in Höhe von 30 vom 
Hundert des Nettoerwerbspreises. Die 
nach dieser Satzung zu entrichtenden Aus- 
gleichszahlungen sind an die Stadtverwal- 
tung Apolda zu leisten. Sie sind zweckge- 
bunden für Neupflanzungen im Geltungs- 
bereich dieser Satzung zu verwenden. 

(6) Wachsen die gepflanzten Bäume nicht an, 
haben die Verpflichteten die Pflanzung zu 
wiederholen. 

8 10 Betreten von Grundstücken 

Die Beauftragten der Stadtverwaltung 
Apolda sind berechtigt, nach angemessener 
Vorankündigung zum Zwecke der Durch- 
führung dieser Satzungsbestimmungen nach 
vorheriger Terminabsprache gemeinsam mit 
dem Grundstückseigentümer oder dessen Be- 
vollmächtigten Grundstücke zu betreten. Sie 
sind verpflichtet, sich auf Verlangen des 
Grundstückseigentümers oder des Nut- 
zungsberechtigten auszuweisen. Sofern Ge- 
fahr im Verzug besteht, kann auf eine Vor- 

ankündigung verzichtet werden. 

$ 11 Folgenbeseitigung 

(1) Wer ohne die erforderliche Ausnahmege- 
nehmigung nach 8 5 geschützte Bäume auf 
Privatgrundstücken entfernt, zerstört, 

schädigt, beschädigt oder in ihrem wesent- 

lichen Aufbau verändert oder derartige 
Eingriffe vornehmen läßt, ist auf Verlangen 
der Stadtverwaltung Apolda verpflichtet, 
eine Ausgleichszahlung über mindestens 
die Hälfte des Gesamtwertes aller betroffe- 
nen Bäume entsprechend $ 9 Absatz 5 zu 
leisten und über den Restbetrag zum Ge- 
samtwert eine Ersatzpflanzung an vor-
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nehmlich derselben Stelle auf eigene Ko- 
sten vorzunehmen bzw. die sonstigen Fol- 
gen der verbotenen Handlung auf eigene 
Kosten zu beseitigen. Der Gesamtwert be- 
rechnet sich analog $ 9 Absatz 5. 

(2) Wer entgegen den Verboten gemäß $ 3 Ab- 
satz 2 Eingriffe in den Kronen-, Stamm- 

oder Wurzelbereich geschützter Bäume 
vornimmt, ist verpflichtet, entstandene 

Schäden fachgerecht zu beseitigen bzw. zu 
erwartende Schäden oder Veränderungen 
durch geeignete Maßnahmen abzuwehren 
oder zu mindern. 

III Schlußvorschriften 

$ 12 Gebühren und Auslagen 

Die Höhe der Gebühren und Auslagen richtet 
sich nach der Kostenverzeichnissatzung der 
Stadt Apolda über die Höhe der Verwaltungs- 
kosten in der jeweils geltenden Fassung. 

$ 13 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von 8 54 Absatz 
1Nr. 1 ThürNatG handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig 

a) geschützte Bäume entgegen den Verbo- 
ten des $ 3 Absatz 1 entfernt, zerstört, 

schädigt, beschädigt oder in ihrem Auf- 
bau wesentlich verändert oder entgegen 

den Verboten des $ 7 Absatz 2 Schach- 

tungen vornimmt, ohne dafür eine Aus- 

nahmegenehmigung nach $ 5 Absatz 6 
zu besitzen, 

b) Eingriffe in den Kronen-, Stamm- oder 

Wurzelbereich entgegen den Verboten 
des $ 3 Absatz 2 vornimmt, 

c) Anordnungen zur Pflege, zur Erhaltung 
und zum Schutz von geschützten Bäu- 
mennach$4 Absatz 2 und 3 nicht nach- 
kommt, 

d)Nebenbestimmungen zur Ausnahme- 
genehmigung nach $ 5 Absatz 6 nicht 
nachkommt, 

e) der Anzeigepflicht gemäß $$ 6 oder 7 
Absatz 1 nicht nachkommt, 

f) der Verpflichtung zur Handschachtung 
gemäß 8 7 Absatz 2 nicht nachkommt, 

g)im Bauvoranfrage- bzw. Baugenehmi- 
gungsverfahren den Verpflichtungen 
zur Darstellung in einem Lageplan so- 
wie der Antragstellung nach $ 8 nicht 
nachkommt, 

h)der Verpflichtung zur Ersatzpflanzung 
gemäß $ 9 Absatz 1 und 2 und $ 11 Ab- 
satz 1 sowie zur Nachpflanzung gemäß 
$9 Absatz 6 nicht nachkommt, 

i) der Verpflichtung zur Ausgleichszah- 
lung gemäß $ 9 Absatz 4 und $ 11 Ab- 
satz 1 nicht nachkommt oder 

j) der Verpflichtung zur Schadensbeseiti- 
gung, -minderung oder -abwehr gemäß 
811 Absatz 2 nicht nachkommt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten gemäß Absatz 1 
können auf der Grundlage von $54 Absatz 
3 ThürNatG sowie der 88 19 Absatz 2, 20 

Absatz 3 ThürKO i.V.m. den Bestimmun- 
gen des Gesetzes über Ordnungswidrig- 
keiten in der Fassung der Bekanntma- 
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 
602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes zur Neuordnung des Gerichts- 
vollzieherkostenrechts vom 19. April 2001 
(BGBl. 1. 623), nach diesen Bestimmun- 
gen mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR 
geahndet werden, soweit die Handlung 
nicht als Straftat mit Strafe bedroht ist. 

8 14 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Baumschutzsatzung vom 
14. Mai 1997 (Beschl.-Nr. 359-XXX1/97 vom 
23. April 1997) außer Kraft. 

Apolda, 20.12.2001 
Stadt Apolda 

gez. Michael Müller 
Bürgermeister 

Erste Satzung der Stadt Apolda zur Änderung der Satzung über Kosten für 
den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Apolda vom 20.12.2001 

Aufgrund der 8$ 2, 11 und 12 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 
7. August 1991 in der Fassung der Bekanntma- 
chung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Thürin- 
ger Gesetzes zur Änderung von Vorschriften 
über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
vom 14. September 2001 (GVBl. $. 259) sowie 
des $ 38 des Thüringer Brand- und Katastro- 
phenschutzgesetzes (ThürBKG) in der Fas- 
sung der Bekanntmachung vom 25. März 1999 
(GVBl. S. 227), zuletzt geändert durch das 
Vierte Gesetz zur Anderung des Thüringer 
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes vom 
24. Oktober 2001 (GVBl. S. 274), erläßt die 
Stadt Apolda folgende Satzung: 

$1 

Die Satzung über Kosten für den Einsatz der 
Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Apolda 
vom 22. Mai 1996 (veröffentlicht im Amts- 
blatt der Stadt Apolda Nr. 10/96) wird wie 
folgt geändert: 

1. Der 83 wird wie folgt geändert: 
Der Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
>Bei der Festsetzung der Gebühr wird für 
Personen, Kraftfahrzeuge und Geräte die 

erste angefangene Stunde voll berechnet. 
Dauert die Inanspruchnahme länger als ei- 
ne Stunde, wird bei der folgenden, nur an- 

gefangenen Stunde, bis zu 15 Minuten kei- 
ne Vergütung, über 15 Minuten die Hälfte 
des Stundensatzes und über 30 Minuten 
der volle Stundensatz berechnet.= 

2. Die Anlage zur Satzung über Kosten für 
den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren 
der Stadt Apolda (Gebührenverzeichnis) 
erhält folgende Fassung: 

>Anlage zur Satzung über Kosten für den 
Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der 
Stadt Apolda (Gebührenverzeichnis) 

1. Gebühr für Personaleinsatz: 

1.1 bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen 
je Feuerwehrangehörigen 

je Stunde 13,00 EUR 

1.2 im Brandsicherheitsdienst 
je Feuerwehrangehörigen 

je Stunde 6,00 EUR 

2. Gebühr für den Einsatz von Fahrzeugen: 
(Stundensatz zzgl. km-Pauschale je Fahr- 
zeug von 1,50 EUR) 

2.1 Löschgruppenfahrzeuge (LF 16, 
LF 16 TS, KLF) je Std. 120,00 EUR 

2.2 Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 

je Std. 130,00 EUR 

2.3 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 
je Std. 40,00 EUR 

2.4 Kraftfahrzeugdrehleiter DLK 
je Std. 300,00 EUR 

2.5 Rüstwagen RWI 
je Std. 200,00 EUR 

2.6 Gerätewagen (GW-G, GW-AS) 

je Std. 50,00 EUR 

2.7 Einsatzleitwagen ELW 
je Std. 40,00 EUR 

2.8 Kfz.-motorbetriebene Pumpe 
je Std. 75,00 EUR 

(Pumpenstunden werden in Kilometer- 
leistungen umgerechnet; somit entspricht 

eine Pumpenstunde 50 km.) 

Kommen die auf diesen Fahrzeugen mitge- 
führten bzw. installierten Geräte zum Ein- 
satz, so werden dafür zusätzliche Gebühren, 

wie im folgenden aufgeführt, berechnet. 

3. Gebühr für den Einsatz von Geräten 
(Stundensätze): 

3.1 Anhängeleiter AL 

3.2 Löschpulveranhänger 

20,00 EUR 

20,00 EUR 

3.3 Schaummittelanhänger 20,00 EUR 

3.4 Motorkettensäge 8,00 EUR 

3.5 Stromaggregat 1,5 KVA 8,00 EUR 

3.6 Stromaggregat 5,0 KVA 15,00 EUR 

3.7 Stromaggregat 7,5 KVA 18,00 EUR 

3.8 Stromaggregat 8,5 KVA 20,00 EUR 

3.9 Be- und Entlüftungsgerät 11,50 EUR 

3.10 Elektrohammer 8,00 EUR 

3.11 Trennschleifer 8,00 EUR 

3.12 Funkenfreies Schneidgerät 15,00 EUR 

3.13 Brennschneidgerät 11,50 EUR 

3.14 Spezialleuchten 2,30 EUR 

3.15 Handscheinwerfer 1,30 EUR 

3.16 Ölauffangbehälter 
1000 bis 3000 1 jeTag 13,00 EUR 

4. Pumpen, Sauggeräte und Zubehör 
(Stundensätze): 

4.1 Wasserstrahlpumpe 5,00 EUR 

4.2 Grobsaug- o. Lenzpumpe 
(Größe ca. 200 l/min) 18,00 EUR 

4.3 Grobsaug- o. Lenzpumpe 
(Größe ca. 300 l/min) 19,00 EUR 

4.4 Elektrotauchpumpe 
(Größe bis 600 1/min) 10,00 EUR 

4.5 Elektrotauchpumpe 
(Größe über 600 l/min) 15,00 EUR 

4.6 Ölpumpe oder Absaugpumpe 
einschl. Stromaggregat 
(Faßpumpe; Größe 
ca. 200 l/min) 26,00 EUR 

4.7 Ölpumpe oder Absaugpumpe 
einschl. Stromaggregat 
(Gefahrstoffumfüllpumpe; 
Größe über 400 l/min) 32,00 EUR 

4.8 Ölstaubsauger 13,00 EUR 

49 Öl- Mini - Sauger 6,00 EUR
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4.10 Druckschlauch 
(15,0 bzw. 20,0 m) 0,80 EUR 

4.11 Saugschlauch 
(1,6 bzw. 2,5 m) 0,80 EUR 

4.12 Hochdruckschlauch (30,0 m) 0,80 EUR 

5. Gebühren für Atemschutzgeräte 
(Stundensätze): 

5.1 Preßluftatmer 13,00 EUR 

5.2 Frischluftgerät 10,00 EUR 

5.3 Tauchgerät 15,00 EUR 

6. Gebühren für die auf Zeit überlassenen 
Geräte und Ausrüstungen 
(je angefangene Zeiteinheit = 24,00 Std.): 

6.1. wasserführende Armaturen und 
Zubehör: 

6.1.1 Standrohr mit Schlüssel 5,00 EUR 

6.1.2 Verteiler 5,00 EUR 

6.1.3 Strahlrohr 5,00 EUR 

6.1.4 Wasserstrahlpumpe 13,00 EUR 

6.1.5 Sonstige wasserführende Armaturen 
je Stück 5,00 EUR 

6.1.6 Druckschlauch 
(15,0 bzw. 20,0 m) 13,00 EUR 

6.1.7 Saugschlauch 
(1,6 bzw. 2,5 m) 13,00 EUR 

6.1.8 Hochdruckschlauch 
(30,0 m) 13,00 EUR 

6.2. Löschgeräte: 

6.2.1 Feuerlöscher 5,00 EUR 

6.2.2 Kübelspritze 5,00 EUR 

6.2.3 Löschdecke 2,60 EUR 

6.3  Sanitätsgeräte: 

6.3.1 Krankentrage 1,90 EUR 

6.4 Rettungsgeräte und Hebezeuge: 

6.4.1 Steckleiter ( 4-teilig) 8,00 EUR 

6.4.2 Klappleiter 3,80 EUR 

6.4.3 Schiebeleiter 8,00 EUR 

7. Leistungs- und Gebührenverzeichnis 
Atemschutzwerkstatt: 

7.1. halbjährliche Prüfung Preßluftatmer der 
Firmen Auer, Dräger und Interspiro: 

7.1.1  Universaltester - Prüfung 6,10 EUR 
Prüfung umfaßt: 
- Dichtheitsprüfung des Gerätes 
und Lungenautomaten 

- Öffnungsdruck Lungenautomat 
- Luftmengenleistung des Lungen- 
automaten bei 200 bar, 300 bar 
und 10 bar Vordruck 

- Mitteldruckmessung 
- Überprüfung des Ansprechdruckes 
der Warneinrichtung 

- Manometertest bei 40, 100 und 

200 bar 

7.1.2 Reinigung Trageplatte, Bebänderung 
und Gummiteile 1,00 EUR 

7.1.3 _ Druckluftflaschen - Prüfung 1,30 EUR 
Prüfung umfaßt: 
- Flaschendruck (2 Stück/ Geräte) 
- Fälligkeit der Revision (6 Jahre) 
- Flasche ab 270 auf 300 bar füllen 

7.1.4 _Komplettierung 0,80 EUR 
Komplettierung umfaßt: 
-Flasche an Geräte schrauben 
und sichern 

- Dichtheitsprüfung des gesamten 
Gerätes 

71.5 Reparaturen 

7.1.5.1 Schultergurt wechseln 1,60 EUR 

7.1.5.2 Zuggurt wechseln 0,60 EUR 

7.1.5.3 Schnalle wechseln 0,80 EUR 

7.1.5.4 Rückenkissen wechseln 2,70 EUR 

7.1.5.5 Knopf wechseln 0,60 EUR 

7.1.5.6 Leibgurt (kurz) wechseln 0,90 EUR 

7.1.5.7 Leibgurt (lang) wechseln 3,00 EUR 
7.1.5.8 Schlaufe wechseln 0,90 EUR 

7.1.5.9 Druckmesserhalter 1,10 EUR 

7.15.10 Tragegestell wechseln 10,00 EUR 

7.1.6. Druckminderer und Lungenautomat 

7.1.6.1 Druckminderer 

7.1.6.1.1 Revision/Beschaffung durch 

Stützpunkt Apolda 5,00 EUR 
(Die Revision des Druckminderers 
wird durch die Herstellerfirma 
durchgeführt. Druckminderer sind 
im Austausch zu beziehen. Rech- 
nungslegung erfolgt vom Hersteller 
direkt an den Auftraggeber.) 

7.1.6.1.2 Montage und Demontage 
der Baugruppen 1,50 EUR 

7.1.6.2 Lungenautomat 

7.1.6.2.1 Revision 7,00 EUR 

Revision umfaßt: 
- Demontage und Montage 
- Desinfektion 
- Dichtung und Kipphebel 
bei Erfordernis wechseln 

- Membrane alle 3 Jahre wechseln 

7.1.6.2.2 Montage und Demontage 
der Baugruppen 1,50 EUR 

7.1.6.3 Reparaturen 

7.1.6.3.1 Schutzkappe wechseln 0,60 EUR 

7.1.6.3.2 Sieb wechseln 1,00 EUR 

7.1.6.3.3 Gehäusedeckel wechseln 1,30 EUR 

7.1.6.3.4 Gehäuseunterteil wechseln 4,00 EUR 

7.1.6.3.5 Membrane wechseln 2,00 EUR 

7.1.6.3.6 Kegelventil wechseln 3,50 EUR 

7.1.6.3.7 Kegelventil regenerieren 4,40 EUR 

7.1.6.3.8 Atemschlauch einbinden 1,00 EUR 

7.2. Atemschutzmasken: 
(Atemschutzmasken sind nach jedem 
Gebrauch - bei Nichtgebrauch alle 6 Mo- 
nate - prüfpflichtig.) 

721 Reinigung, Desinfektion 
und Prüfung 5,60 EUR 
Leistung umfaßt: 
- Atemschutzmaske demontieren, 
reinigen, desinfizieren, trocknen 

- Ventile und Sprechmembrane 
prüfen, montieren 

- Dichtheitsprüfung der Maske, 

Scheiben reinigen, 

- Kennzeichnung 

- in Folienbeutel einschweißen 

422 Reparaturen 

7.2.2.1 Augenfenster wechseln 1,90 EUR 

7.2.2.2 Spannband wechseln 1,20 EUR 

7.2.2.3  Sprechmembrane wechseln 1,40 EUR 

7.2.2.4 Einatemventil wechseln 0,20 EUR 

7.2.2.5 Ausatemventil wechseln 0,40 EUR 

7.2.2.6 Innenmaske wechseln 0,60 EUR 

7.2.2.7 Ventil Innenmaske 
wechseln 0,20 EUR 

7.2.2.8 Bebänderung wechseln 1,20 EUR 

7.2.2.9 Schnalle wechseln (flach) 0,80 EUR 

7.2.2.10 Schnalle wechseln 
(verstellbar) 1,10 EUR 

7.2.2.11 Schnallenverschluß 
wechseln 1,30 EUR 

7.2.2.12 Knopf für Schnalle 
wechseln 0,40 EUR 

7.2.2.13 Anschlußstück wechseln 3,00 EUR 

7.2.2.14 Dichtheitsprüfung 1,60 EUR 

73: Rettungszubehör: 

73.1  Jahresprüfung 3,00 EUR 

Prüfung umfaßt: 
- Dichtheitsprüfung des Lungen- 
automaten 

- Nachweisführung 

2 - Jahres - Revision 
Revision umfaßt:- 
- Reinigung, Desinfektion, Prüfung 

der Halbmaske 
- Lungenautomat prüfen 

7.4. Chemikalienanzug: 

732 8,00 EUR 

741 Reinigung und 
Desinfektion 13,00 EUR 

742  Dichtheitsprüfung 5,00 EUR 

7.5. Schlauchpflege: 
(Druckschläuche sind nach jedem Ge- 
brauch - bei Nichtgebrauch alle 2 Jahre - 
prüfpflichtig.) 

75.1 Druckschläuche - reinigen, prüfen 

und trocknen 

75.1.1 Druckschlauch 
(A,B oder C) 4,00 EUR 

7.5.1.2 Druckschlauch 
(D bis 10,0 m) 2,00 EUR 

75.2 _ Druckschläuche - Reparatur 
(Leistung umfaßt Mängelfeststel- 
lung, ausmessen, schneiden und 

Kupplung einbinden) 

7.5.2.1 Kupplung A 5,60 EUR 

7.5.2.2 Kupplung B 4,60 EUR 

7.5.2.3 Kupplung C 4,00 EUR 

75.2.4 Kupplung D 3,00 EUR 

(Zzgl. zur Leistung werden Kupp- 
lungen zum Neupreis und ge- 
brauchte Armaturen zu 30% des 
Neupreises berechnet sowie ver- 
brauchtes Kleinmaterial in Rech- 
nung gestellt.) 

7.5.3  Saugschläuche - Prüfung 
Prüftermin: jährlich 
Leistung umfaßt: 
- Handreinigung des Saugschlau- 

ches, trocknen und Einsprühen 

mit Silikon 
- Prüfung auf Unterdruck 
- Begutachtung 

der Innenbeschichtung 

7.5.3.1 Saugschlauch (A) 
bis 1,60 m 8,00 EUR 

7.5.3.2 Saugschlauch (A) 
bis 2,50 m 10,00 EUR 

75.4  Saugschläuche - Reparatur 

7.5.4.1 Kupplung einbinden 10,00 EUR 

7.5.42 Kupplung wechseln 11,00 EUR 

7.5.4.3 Dichtung wechseln 1,60 EUR 

(Zzgl. zur Leistung werden Kupp- 
lungen zum Neupreis und ge- 
brauchte Armaturen zu 30 % des 
Neupreises berechnet sowie ver- 
brauchtes Kleinmaterial in Rech- 
nung gestellt.) 

7.6. sonstige Leistungen: 

7.6.1 Preßluftflaschen 

7.6.1.1 Preßluftflaschen füllen 200 
und 300 bar je Liter 0,50 EUR 

7.6.1.2 technische Prüfung 4 Flaschen 
- Rechnungslegung erfolgt direkt 
vom Ausführenden der technischen 
Überprüfung an den Auftraggeber. 

Flaschenventile - Reparatur 7.6.1.3 
: (erfolgt nach Feststellung beim Fül- 

len bzw. der technischen Überprü- 
fung der Flaschen) 

7.6.1.3.1 Ventil wechseln 1,10 EUR 

7.6.1.3.2 Schutzrohr wechseln 0,50 EUR 

7.6.1.3.3 Schlitzschraube wechseln 0,20 EUR
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7.6.1.3.4 Druckfeder wechseln 0,50 EUR 

7.6.1.3.5 Handrad wechseln 0,30 EUR 

7.6.1.3.6 Gummiring 
(Handrad) wechseln 0,15 EUR 

7.6.1.3.7 Verschluß wechseln 0,90 EUR 
7.6.1.3.8 Backupdichtung 

wechseln 0,90 EUR 

7.6.1.3.9 Ober- und Unterspindel 
wechseln 1,00 EUR 

7.6.1.3.10 Gehäuse wechseln 3,40 EUR 

7.6.2 _ Pumpen - Prüfung 

7.6.2.1 1600 1Hemmleistung 

pro Minute 10,00 EUR 

7.6.2.2 8001 Hemmleistung 
pro Minute 8,00 EUR 

7.6.2.3 600 1 Hemmleistung 
pro Minute 5,00 EUR 

7.6.2.4 2001 Hemmleistung 
pro Minute 4,00 EUR 

7.6.3 Leitern - Prüfung 

7.6.3.1  Schiebeleiter 
(2- oder 3-teilig) 9,50 EUR 

7.6.3.2  Steckleiterteil, Klapp- oder 

Hakenleiter 4,60 EUR 

7.6.4 _ persönliche Ausrüstung - Prüfung 

7.6.4.1 Sicherheits-, Haken- oder 
Rettungsgurt 2,60 EUR 

7.6.4.2 Fangleine 2,60 EUR 

7.7. Schlußbestimmungen: 
1. Leistungen, welche nicht im Gebührenver- 

zeichnis enthalten sind, aber vom Kunden 
gewünscht werden und im Stützpunkt 
durchgeführt werden können, werden ent- 
sprechend dem tatsächlichen Aufwand 
(Zeit und Material) berechnet. Der Be- 
triebsstundensatz beträgt je angefangene 
Stunde 13,00 EUR. 

2. Alle Arbeiten an den prüfpflichtigen Gerä- 
ten werden nur entsprechend der Fälligkeit 
oder bei festgestellten Mängeln durchge- 
führt. 

3. Arbeiten werden nur aufgrund schriftli- 
cher Aufträge mit rechtsgültiger Unter- 
schrift ausgeführt. 

8 Gebühr für die Nutzung der Atem- 
schutzübungsstrecke: 

8.1 Mindestbeteiligung: 15 Personen 
Treten weniger als 15 Personen zur 
Übung an der Atemschutzübungsstrecke 
an, werden in jedem Fall die Kosten für 

die Mindestbeteiligung von 15 Personen 
berechnet. 

8.2 je Person und Durchlauf 

82 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

5,00 EUR= 

Apolda, 20.12.2001 
Stadt Apolda 

gez. Michael Müller 
Bürgermeister 

Satzung der Stadt Apolda zur Anpassung örtlicher Satzungen an den EURO 
(EURO-Anpassungssatzung) vom 20.12.2001 

Aufgrund der $$ 19 Abs. 1, 20 Abs.2und 3 und 
876 Abs. 3 der Thüringer Gemeinde- und Land- 
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO -) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), zuletzt geän- 
dert durch Artikel 2 des Thüringer Gesetzes zur 
Änderung von Vorschriften über die kommu- 
nale Gemeinschaftsarbeit vom 14. September 
2001 (GVBl. $. 257), des $ 83 der Thüringer Bau- 
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Juni 1994 (GVBl. S. 553), des 8 10 Abs. 3 
des Thüringer Brand- und Katastrophenschutz- 
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. März 1999 (GVBl. 5. 227), zuletzt geän- 
dert durch das Vierte Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Brand- und Katastrophenschutzge- 
setzes vom 24. Oktober 2001 (GVBl. S. 274) und 

des $ 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädi- 
gungsverordnung vom 21. Dezember 1993 
(GVBl. 1994 $. 33), erläßt die Stadt Apolda fol- 
gende Satzung: 

Artikel 1 
Änderung der Satzung der Stadt Apolda zum 
Schutze der historischen Bausubstanz und 
des Ortsbildes der Stadt Apolda vom 17. No- 
vember 1994 (veröffentlicht im Amtsblatt der 
Stadt Apolda Nr. 11/95) 

In 8 21 Satz 2 wird die Angabe >10000,- DM 

(in Worten zehntausend)= durch die Angabe 
>5.000 EUR< ersetzt. 

Artikel 2 
Anderung der Satzung über die Straßenreini- 
gung im Gebiet der Stadt Apolda (Reini- 
gungssatzung) vom 28. Januar 1997 (veröffent- 
licht im Amtsblatt der Stadt Apolda Nr. 02/97), 

zuletzt geändert durch die Zweite Satzung der 
Stadt Apolda zur Anderung der Satzung über 
die Straßenreinigung im Gebiet der Stadt 
Apolda vom 22. Februar 2001 (veröffentlicht im 
Amtsblatt der Stadt Apolda Nr. 03/01) 

In $ 12 Abs. 1 wird die Angabe >10.000 DM< 

durch die Angabe >5.000 EUR= ersetzt. 

Artikel 3 
Änderung der Friedhofssatzung der Stadt 
Apolda vom 24. August 1995 (veröffentlicht 
im Amtsblatt der Stadt Apolda Nr. 17/95 und 
18/95), zuletzt geändert durch die Zweite 

Satzung der Stadt Apolda zur Änderung der 

Friedhofssatzung der Stadt Apolda vom 
15. Dezember 1997 (veröffentlicht im Amts- 
blatt der Stadt Apolda Nr. 1/98) 

1. 82 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
>Sämtliche Friedhöfe sind eine nicht rechts- 
fähige Anstalt der Stadt Apolda.< 

2. In$ 34 Abs. 2 wird die Angabe >10,- TDM< 

durch die Angabe >5.000 EUR< ersetzt. 

Artikel 4 
Änderung der Betriebssatzung für den Ei- 
genbetrieb der Stadt Apolda >Bestattungs- 

institut Apolda= vom 8. März 1995 (veröf- 
fentlicht im Amtsblatt der Stadt Apolda 
Nr. 07/95), zuletzt geändert durch die Erste 

Satzung der Stadt Apolda zur Änderung der 
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der 
Stadt Apolda >Bestattungsinstitut Apolda= 
vom 14. Juli 1997 (veröffentlicht im Amtsblatt 
der Stadt Apolda Nr. 13/97) 

1. In $ 1 Abs. 3 wird die Angabe >50 TDM< 

durch die Angabe >25.564,59 EUR< ersetzt. 

2. Der $5 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 3 wird die Angabe >1.000 
DM<durch die Angabe >500 EUR= er- 

setzt. 

b) In Nr. 4 wird die Angabe >10 TDM< 

durch die Angabe >5.000 EUR< ersetzt. 

c) InNr. 5 wird die Angabe >5.000 DM= 

durch die Angabe >2.500 EUR< ersetzt. 

d) InNr. 6 wird die Angabe >10.000 DM< 

durch die Angabe >5.000 EUR< ersetzt. 
e) InNr.7 wird die Angabe >25.000 DM= 

durch die Angabe >12.500 EUR= er- 
setzt. 

f) InNr. 8 wird die Angabe >1.000 DM< 
durch die Angabe >500 EUR< ersetzt. 

g) InNr. 9 wird die Angabe >1.000 DM< 
durch die Angabe >500 EUR< ersetzt. 

3. Der $ 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) InNr. 10 wird die Angabe >10 TDM< 

durch die Angabe >5.000 EUR< ersetzt. 

b) InNr. 11 wird die Angabe >10 TDM= 
durch die Angabe >5.000 EUR*ersetzt. 

c) InNr. 12 wird die Angabe >10 TDM< 
durch die Angabe >5.000 EUR= ersetzt. 

Artikel 5 
Änderung der Satzung für die Freiwilligen 

Feuerwehren der Stadt Apolda vom 12. Fe- 
bruar 1996 (veröffentlicht im Amtsblatt der 
Stadt Apolda Nr. 04/96) 

1.82 wird wie folgt geändert: 

Die Worte >Herressen-Sulzbach - Freiwillige 

Feuerwehr Oberndorf< werden durch das 
Wort >Moorental=ersetzt. 

2.8 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 4Nr. 2 Satz 1 werden nach dem 
Wort >Teilnehmer= die Worte >vor dem 

Wahltag schriftlich gegenüber der Wahl- 
leitung oder vor der Wahl< eingefügt. 

b) In Abs. 4Nr.3 werden die Worte >offen 

durch Handheben< durch das Wort 
>geheim< ersetzt. 

3. 8 17 wird wie folgt geändert: 
In Abs. 3,5. Spiegelstrich werden nach dem 
Wort >des= die Worte >Rechts- und= einge- 

fügt. 

Artikel 6 
Änderung der Satzung der Stadt Apolda 
über die Gewährung von9 Aufwandsentschä- 
digungen für die Ehrenbeamten und ehren- 
amtlichen Feuerwehrangehörigen der Frei- 
willigen Feuerwehren der Stadt Apolda, die 

ständig zu besonderen Dienstleistungen 
herangezogen werden vom 08. August 1994 
(veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Apolda 
Nr. 13/94) 

1. Der 82 wird wie folgt geändert: 
a) Der Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

>Der Stadtbrandinspektor erhält eine 

monatliche Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 100 EUR.< 

b) In Absatz 2 wird die Angabe >100,00 
DM< durch die Angabe >50 EUR= er- 

setzt. 

2. Der $3 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 1 wird die Angabe >100,00 DM< 
durch die Angabe >50 EUR< und die Anga- 

be >50,00 DM< durch die Angabe >25 
EUR< ersetzt. 

3. Der $ 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a) wird die Angabe 
>100,00 DM< durch die Angabe >50 

EUR< ersetzt. 
b) In Buchstabe b) wird die Angabe >50,00
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DM< durch die Angabe >25 EUR< er- 
setzt. 

c) In Buchstabe c) wird die Angabe >50,00 

DM< äurch die Angabe >25 EUR= er- 

setzt. 

d) In Buchstabe d) wird die Angabe 
>30,00 DM< durch die Angabe >25 

EUR< ersetzt. 

4. In$4 Abs. 2 wird die Angabe >20,00 DM< 

durch die Angabe >10 EUR< ersetzt. 

Artikel 7 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

Apolda, 20.12.2001 
Stadt Apolda 

gez. Michael Müller 
Bürgermeister 

Folgen hingewiesen wurde. 

werden! 

gez. Michael Müller 
Bürgermeister 

Tierschutz-Hundeverordnung des Bundes 
Wir möchten an den Hinweis vom 7.11.2001 im Amtsblatt des Kreises Weimarer Land er- 
innern, in dem bereits auf das Inkrafttreten der oben genannten Verordnung und dessen 

Für das Halten, Abrichten und Ausbilden von Pitbull-Terriern, Staffordshire Bullterriern, 

:American Staffordshire Terriern und Bullterriern sowie den Kreuzungen mit diesen Tie- 
ren ist eine ordnungsbehördliche Erlaubnis gemäß $ 3 der Thüringer Gefahren-Hunde- 
verordnung unverzüglich zu beantragen. Die entsprechende Erlaubnis ist bei dem Rechts- 
und Ordnungsamt, August-Bebel-Straße 4, 99510 Apolda, zu beantragen. 

Ein Verstoß gegen diese Pflicht kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,- DM geahndet 

Neufassung der Kostenverzeichnissatzung der Stadt Apolda über die 
Höhe der Verwaltungskosten vom 20.12.2001 

Auf der Grundlage der 88 1 Abs. 1,2 Abs. 1 und 
11 Abs. 1 des Thüringer Kommunalabgabenge- 
setzes (ThürKAG) vom 7. August 1991 in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 19. Septem- 
ber 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch 

Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Anderung 
von Vorschriften über diekommunale Gemein- 
schaftsarbeit vom 14. September 2001 (GVBl. S. 
259), erläßt die Stadt Apolda folgende Satzung: 

81 Grundsatz/Gebührenpflicht 

Für Verwaltungstätigkeiten im eigenen Wir- 
kungskreis der Stadt Apolda werden nach 
Maßgabe dieser Satzung Kosten (Gebühren 
und Auslagen) erhoben. 

(2) Voraussetzung für die Kostenerhebung 
ist, daß die Verwaltungstätigkeit 

a) auf Veranlassung oder überwiegend im 
Interesse einzelner vorgenommen oder 

b)in einer besonderen Rechtsvorschrift 
für kostenpflichtig erklärt wird. 

(83) Wenn ein auf Vornahme einer kosten- 

pflichtigen Verwaltungstätigkeit gerichte- 
ter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme 
der Verwaltungstätigkeit vor der Ent- 
scheidung zurückgenommen wird, wer- 

den ebenfalls Gebühren erhoben. 

(4) Entscheidungen über förmliche Rechtsbe- 
helfe sind grundsätzlich gebührenpflichti- 
ge Verwaltungstätigkeiten. 

(6) Das Recht zur Erhebung von Kosten auf- 
grund anderer Rechtsvorschriften bleibt 
durch diese Satzung unberührt. 

82 Gebührenmaßstab 

(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich unbe- 
schadet des $ 3 dieser Satzung grundsätz- 
lich nach dem Zeitaufwand, dem Umfang 

der Tätigkeit oder dem Gegenstandswert 
entsprechend der als Anlage beigefügten 
Kostenverzeichnisse. 

(2) Sind für einzelne Gebührenarten Mindest- 
oder Höchstbeträge festgelegt, so sind der 
Umfang des Verwaltungsaufwandes, der 
Wert des Gegenstandes zum Zeitpunkt 
der Beendigung der Verwaltungstätigkeit 
und der wirtschaftliche Nutzen für die Be- 
teiligten maßgebend. Die Gebühr wird auf 
volle EUR-Beträge festgesetzt. 

(3) Bei der Vornahme mehrerer gebühren- 
pflichtiger Verwaltungstätigkeiten neben- 
einander wird für jede Verwaltungstätig- 
keit die entsprechende Gebühr erhoben. 

83 Gebührenermäßigung und -befreiung 

(1) Gebührenermäßigung wird gewährt, 

1. um ein Viertel des vollen Betrages, 

wenn der Antrag auf Vornahme der 
Verwaltungstätigkeit 

a) vor ihrer Beendigung zurückgenom- 
men, 

b) ganz oder teilweise abgelehnt oder 
c) eine Amtshandlung zurückgenom- 

men oder widerrufen wird. 

2. Gebührenermäßigung kann auf Antrag 
gewährt werden, wenn eine Gebühren- 

erhebung wegen der besonderen Um- 
stände des Einzelfalls, insbesondere we- 

gen der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Gebührenschuldners, unbillig erscheint. 

(2) Die Mindestgebühr nach Abs. 1 beträgt 
5,00 EUR. 

(8) Keine Gebühr wird grundsätzlich erhoben 
für 

1. Verwaltungstätigkeiten, die die Nieder- 
schlagung, Stundung oder den Erlaß 
von Verwaltungsgebühren betreffen 

2. Antragsablehnung wegen Unzustän- 
digkeit. 

(4) Von der Entrichtung von Gebühren befreit 

sind: 

1. die Bundesrepublik Deutschland, ihre 

Länder sowie juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, welche nach deren 

Haushaltsplänen für ihre Rechnung 
verwaltet werden oder diesen gleichge- 
stellt sind, 

2. Kirchen, Religions- und Weltanschau- 
ungsgemeinschaften, die die Rechtsstel- 
lung einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts haben, 

3. Landkreise, Gemeinden und Gemein- 

deverbände und sonstige kommunale 
Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

sofern die Amtshandlung nicht ihre 
wirtschaftlichen Unternehmen betrifft, 

4. Einrichtungen, die die Rechtsstellung ei- 
ner Körperschaft, Anstalt oder Stiftung 
des öffentlichen Rechts haben oder aus- 
schließlich gemeinnützigen oder mildtäti- 
gen Zwecken im Sinne des Steuerrechts 
dienen und als solche anerkannt sind, 

5. freie Wohlfahrtsverbände. 

84 Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 

1. wer die Amtshandlung veranlaßt oder zu 
wessen Gunsten sie vorgenommen wird, 

2. wer die Kosten durch eine vor der zu- 
ständigen Behörde abgegebene oder ihr 
mitgeteilte Erklärung übernommen hat, 

3. wer für die Kostenschuld eines anderen 
kraft Gesetzes haftet. 

(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Ge- 
samtschuldner. 

$ 5 Entstehung und Fälligkeit 
der Gebührenschuld 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, soweit ein 
Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang 
bei der Behörde, im übrigen mit der Been- 

digung der gebührenpflichtigen Amts- 
handlung. 

(2) Die Gebühr wird mit Bekanntgabe der Be- 

endigung der Verwaltungstätigkeit fällig. 
Es bedarf grundsätzlich keines förmlichen 
Bescheides. Sie kann in angemessenem 
Umfang vor der Vornahme einer auf An- 
trag vorzunehmenden Verwaltungstätig- 
keit gefordert werden oder von einer an- 
gemessenen Sicherheitsleistung, bis zur 
Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Kosten, abhängig gemacht werden; ist 
spätestens aber bei der Aushändigung der 
Entscheidung bzw. der Übergabe entspre- > 
chender Unterlagen zu entrichten, falls 
von der Stadt Apolda kein späterer Zeit- 
punkt bestimmt wird. 

(3) Die Zahlungsbestätigung erfolgt 
a) durch Quittung, 

b) Aufdruck eines Gebührenstempels oder 

c) Gebührenmarken. 

(4) Bei Zustellung eines Gebührenbescheides 
gelten die im Bescheid enthaltenen Be- 
stimmungen. 

$6 Auslagen 

(1) Entstehen bei der Vornahme einer Verwal- 

tungstätigkeit besondere Auslagen der Stadt 
Apolda (z.B. Telegrafen-, Fernschreib-, Fern- 

sprech-, Zustellungs- und Nachnahmege- 
bühren, Zeugen- und Sachverständigenge- 
bühren), so sind diese neben und mit der 

Zahlung einer Gebühr zu erstatten. Das gilt 
auch, wenn der Gebührenschuldner allge- 
mein oder im Einzelfall von der Entrichtung 
einer Gebühr befreit ist. Die Vornahme der 
Verwaltungstätigkeit kann von der Zahlung 
eines angemessenen Vorschusses oder von
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einer angemessenen Sicherheitsleistung bis 
zur Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Kosten abhängig gemacht werden. Die Ver- 
pflichtung zur Erstattung von Auslagen ent- 
steht mit dem Anfall der Auslagen bei der 
Stadt Apolda. 

(2) Wird eine Amtshandlung auf Veranlas- 
sung des Antragstellers außerhalb der 

(3) Kosten können auch demjenigen auferlegt 
werden, der sie durch unbegründete Ein- 

wendungen verursacht hat. 

(4) Die $$ 4 und 5 gelten entsprechend. 

87 Sonstige Bestimmungen und Inkrafttreten 
Stadt Apolda 

(1) Ergänzend finden die Vorschriften des 

(2) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 16. De- 
zember 1995 (Beschluss-Nr. 
vom 15. November 1995) außer Kraft. 

203-XV1/95 

Apolda, 20.12.2001 

behördlichen Dienstzeit vorgenommen, so Thüringer Verwaltungskostengesetzes gez. Michael Müller 
erhöht sich die Gebühr um 50%. Anwendung. Bürgermeister 

Anlage 1zu$2 Abs. 1 der Kostenverzeichnissatzung Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr 

Gebührenverzeichnis für die allgemeine Verwaltungstätigkeit geindlage EUR 
7 1 2 3 4 

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr - - 
grundlage EUR 1.3.3 Beglaubigung von Abschriften, 

7 p) 3 7 Fotokopien usw.: 
1.3.3.1 die die Behörde selbst 

1. Gebühren herstellt je Urkunde 5,00 
11 Allgemeine Amtshandlungen 1.3.3.2 in anderen Fällen je Seite 1,00, mind. 5,00 

1.1.1 Genehmigungen, Erlaub- 1.3.4 Bestätigung der Echtheit 
nisse, Gestattungen, Frist- einer in amtlicher oder 
verlängerungen und andere öffentlicher Funktion gelei- 
Amtshandlungen, soweit steten Unterschrift auf einer 

in anderen Rechtsvorschriften deutschen Urkunde zwecks 
weder eine besondere Gebühr Legalisation. 10,00 
bestimmt noch Gebühren- 1.3.5 Ausstellung der Apostille nach 
freiheit vorgesehen ist 5,00 bis 2.500,00 Art. 3 oder Prüfung nach Art. 7 

1.1.2 Amtshandlungen im Wider- des Haager Übereinkommens 

spruchsverfahren vom 5. Oktober 1961 zur 
1.1.2.1 Zurückweisung eines Wider- Befreiung ausländischer öffent- 

spruchs 5,00 bis 2.500,00 licher Urkunden von der 
12; Auskünfte, Akteneinsicht Legalisation (BGBl. 1965 II 
1.2.1 Mündliche oder schriftliche $. 875, 876) oder Beglaubigung 

Auskünfte aus amtlichen oder entsprechende Förmlich- 
Unterlagen, soweit damit keit aufgrund eines anderen 

ein erheblicher Zeitaufwand Abkommens der Bundes- 
verbunden ist 5,00 bis 250,00 republik Deutschland mit dem 

1.2.2 Gewährung von Einsicht in Ausland über den Verzicht auf 
amtliche Akten, Karteien, die Legalisation von Urkunden 

Bücher usw. außerhalb eines und anderen Förmlichkeiten 10,00 
anhängigen Verfahrens, 1.3.6  Feststellungserklärungen nach 

1.2.2.1 wenn ein Beschäftigter die 8 1059 a Nr. 2, $8 1059 e, 1092 

Einsichtnahme dauernd Abs. 2 und 8 1098 Abs. 3 BGB 50,00 bis 500,00 
beaufsichtigen muß nach Zeitaufwand 1.3.7 andere Zeugnisse und 

. \ (Nr. 1.4.2.3) Bescheinigungen 5,00 bis 100,00 

1.222 ivanderen Fällen je Akte, 1.4 Gebühren nach dem Zeitaufwand 
Kartei, Buch 1.4.1 Grundsätze 
usw. 5,00, mind. 10,00 141.1 Gebüh der Öher: 

1.2.2.3 Zuschlag zu Nr. 1.2.2.1 je Akte, | neidstizrerheh 
und 1.2.2.2 Kartei, Buch ed eher 
Bei weggelesten Akt i wenn für eine Amtshandlung 

Ben wg I eine Gebührenbemessung nach 
Karteien, Büchern usw. R r ng 

13. _ Beglaubigungen, Bescheini- Zumend en ce 
gungen, Zeugnisse wenn \ artezeiten entstanden 

131. Gebührenfrei sind sind, Kr se :Fostenschuläner 
R FAR zu vertreten hat. 

134.1. Zeugrisseund Bescheinis 1.4.1.2 Mit diesen Gebühren ist der gungen in folgenden 5 2 
Angelegenheiten Zeitaufwand der Beschäftigten 
Besuch von Schulenund abzugelten, die an der Vor- 
anderen Lehranstalten, nahme der Amtshandlung direkt 

- Zahlung von Ruhe-, Witwen- beteiligt sind. Die Tätigkeit von 

und Waisengeldern, Hilfskräften (@2.B. Fahrer, 
Krankengeld, Beihilfe, Unter- Schreibkräfte) wird nicht 
stützung und ähnliche Sozial- gesondert berechnet. 
leistungen aus öffentlichen 1.4.1.3 Bei Dienstreisen und Dienst- 
oder privaten Kassen, gängen wird die auf die Fahrt 

- Gnaden und Sozialhilfesachen, entfallene Zeit nicht berücksichtigt. 

- Totenscheine, Beerdigungs- 14.2 Gebühren für die regelmäßige 
scheine, Tätigkeit 

- Angelegenheiten der 1.4.2.1 Beamte des höheren Dienstes je angefangene 
Schwerbehinderten, und vergleichbare Angestellte '/, Stunde 11,00 

- Beratungs- und Prozess- 1.4.2.2 Beamte des gehobenen Dienstes je angefangene 

kostenhilfe, und vergleichbare Angestellte '/, Stunde 9,00 
1.3.1.2 Amtshandlung nach 1.4.2.3 übrige Beschäftigte je angefangene 

Nr. 1.3.4 und 1.3.5, soweit sie '/, Stunde 7,50 
sich auf Urkunden der 1.4.3 Zuschlag zu Nr. 1.4.2.1 
Jugendämter nach 859 Abs. 1 bis 1.4.2.3 für Tätigkeiten 
des Achten Buches des außerhalb der Dienststunden 25 v.H. der 
Sozialgesetzbuches Kosten nach 
- Kinder und Jugendliche - 1.4.2.1 bis 
beziehen. 14.2.3, 

1.3.2 Beglaubigung von Unterschriften 5,00 mindestens 15,00 
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr 
grundlage EUR grundlage EUR 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Auslagen 2.3.4.3 zusätzlich für den 

2.1 Grundsätze Schneepflug je angefangenen km 0,50 
2.1.1 Auslagen ($ 11 ThürVwKostG) 2.3.4.4 zusätzlich für den Anhänger je angefangenen km 0,40 

sind, soweit nicht aufgrund 2.3.6 Stundensätze für Fahrzeuge und Geräte 

eines Gesetzes etwas anderes je angefangene halbe Stunde 
bestimmt ist, auch dann zu 2.3.6.1 Kleintransporter je angefangene 

erheben, wenn für die Amts- und Multicar Y :Stunde 11,50 
handlung selbst Gebührenfrei- 2.3.6.2 Unimog ohne Anbaugeräte je angefangene 

heit besteht oder von einer 72skünde 22,50 
Gebührenerhebung aus 2.3.6.3 Unimog mit Anbaugeräten je angefangene 

anderen Gründen abgesehen /,Stunde 27,00 
wird. 2.3.6.4 LKW4t je angefangene 

2.1.2 Auslagen bis 25 EUR sind nicht - >Stunde 18,50 
anzufordern, wenn es sich um 24 _ Briefpost und . 

Amtshilfe handelt (8 8 Abs. 1 Telekommuntkation |) 
Satz 2 ThürVwViG). 24.1 Auslagen für Briefe mit einem 

2.1.3 Übersteigen die Auslagen den Gewicht bis 50 guund-Telefon: 
Betrag von 25 EUR, so sind gespräche im Orts- u. Nahbe- 
diese nicht zu erheben, Wenn reich werden nicht gesondert 

eine Behörde des Landes um neben. . 
Amishilfe ersucht hat 2.4.2 Alleanderen an die Post i { 
(88 Abs. 1 Satz 3 ThürVwVIG). gezahlten Entgelte in voller Höhe 

35 | Schreibauslagen, Eotokhniän 2.4.3 Pauschbetrag für Aktenver- 
Sa en & De Kr : sendung durch die Post, auch 

12% aschinengeschriebene Aus für die Übersendung von 

fertigungen oder Abschriften, Bußgeldakten außerhalb eines 
die vom Kostenschuldner Bußgeldverfahrens 10,00 
besonders beantragt oder die 2.4.4 Förmliche Zustellung durch in Höhe der 
aus vom Kostenschuldner zu Beschäftigte der Stadt entsprechenden 
vertretenden Gründen not- Postgebühr 

wendig wurden . 2.5 An Behörden, Beschäftigte und 
2.2.1.1 bei fortlaufendem Text in Private geleistete Zahlungen 

deutscher Sprache . je Seite DIN A4 5,00 2.5.1 Beträge, die anderen Behörden, 
2.2.1.2 in fremder Sprache oder in öffentlichen Einrich dd 

Tabellenform nach Zeitaufwand m 222 Anferti R einzelnen Beschäftigten durch 
>2. nfertigen von Fotokopien ihre Mitwirkun: tstand1 5 a g entstanden 

bis DIN A3, die vom Kosten- sind und die sie zur Erstattung 
schuldner besonders beantragt angefordert haben oder zur 

oder die aus vom Kosten- Einziehung mitgeteilt haben, 
schuldner zu vertretenden A weil diesen Stellen oder 
Gründen notwendig wurden je Seite 0,25 Personen selbst infolge 

2.3 Benutzung von Fahrzeugen verbürgter Gegenseitigkeit 
2.3.1 Allgemeines oder zur Verwaltun; in- r altungsverein 
2.3.1.1 Kosten nach dem Zeitaufwand fachung keine Beträge auszu- 

(Obergruppe 1.4) für den zahlen sind in voller Höhe 

ea Ei rt 2.5.2 Reisekostenvergütung nach 
ee dem jeweils in Thüringen 

besondere Wartezeiten des geltenden Reisekostengesetz in voller Höhe 
Fahrers zu vertreten hat. Fallen auf einer Reise mehrere 

2.3.1.2 Reisekosten des Fahrers sind Dienstgeschäfte an, so sind den 

nach Nr. 2.5.2 in jedem Falle einzelnen Kostenschuldnern 
anzusetzen. die entstandenen Fahrt- und 

2.3.1.3. Fallen auf einer R 5 Reisekosten, geteilt durch die 

Reise mehrere Dienstgeschäfte Zahl der Dienstgeschäfte, zu 
an, so sind den einzelnen berechnen. 

Kostenschuldnern die Der Anteil darf jedoch nicht 
entstandenen Fahrt- und Reise- höher sein als der Aufwand, 
kosten, geteilt durch die Zahl der entstanden wäre, wenn 

der Dienstgeschäfte, zu nur das jeweilige Dienstge- 
berechnen. Der Anteil darf schäft ausgeführt worden wäre. 
jedoch nicht höher sein als der 2.5.3 Kosten, die Verfahrensbe- 

Aufwand, der entstanden wäre, teiligten für die Reise zum Ort 
wenn nur das jeweilige Dienst- einer Verhandlung, Unter- 
geschäft ausgeführt worden wäre. suchung o.ä. und die Rückreise 

2.3.2 Personenkraftwagen, zum Wohn-, Arbeits- oder 

PKW- Kombi Aufenthaltsort entstanden und 
2.3.2.1 mit einem Hubraum ihnen zu erstatten sind in voller Höhe 

bis 1.800 ccm je angefangenen km 0,35 2.5.4 Kosten, die durch Inanspruch- 
2.3.2.2 mit einem Hubraum nahme der Dienste von außer- 

über 1.800 ccm je angefangenen km 0,40 halb der Verwaltung stehenden 
2.3.3  Kleinbusse bis 8 Fahrgastplätze, Personen bzw. Firmen ent- 

Kleinlastwagen bis standen sind in voller Höhe 
1,5 t Nutzlast je angefangenen km 0,40 2.5.5 Kosten der Verwahrung und 

2.3.4 Lastkraftwagen mit einem Verpflegung von Personen und 
zulässigen Gesamtgewicht Tieren in voller Höhe 

2.3.4.1 bis7,5t je angefangenen km 0,50 2.5.6 Kosten der Verwahrung von 

2.3.4.2 über 7,5t je angefangenen km 0,65 Sachen in voller Höhe 
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Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr 
grundlage EUR 

1 2 3 4 

2.5.7 Kosten der Beförderung von 
Personen, Tieren und Sachen in voller Höhe 

2.5.8 Kosten der Benutzung fremder 
Gegenstände in voller Höhe 

2.5.9 Kosten öffentlicher Bekannt- 
machungen in voller Höhe 

2.6 Verwendung des Wappens 
der Stadt Apolda 

Die Gebühr für die Verwen- 
dung des Wappens der Stadt 
Apolda beträgt gemäß 
$3 Abs. 2 der Wappensatzung je Genehmigung 25,00 

27 Flaggen - Leihgebühr je angefangener Tag 5,00 

Anlage 2zu 82 Abs. 1 der Kostenverzeichnissatzung 

Gebührenverzeichnis für das Wohnungswesen 

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr 
grundlage EUR 

1 2 3 4 

1; Erteilung eines Wohn- 
berechtigungsscheines 
- nach $ 5 des Wohnungsbindungsgesetzes 

- nach 8 88 des II Wohnungsbaugesetzes 10,00 

Anlage 3 zu 82 Abs. 1 der Kostenverzeichnissatzung 

Gebührenverzeichnis für Tätigkeiten der Apolda-Information 

Nr. Gegenstand Bemessungs- 
grundlage 

Gebühr 
EUR 

2 3 4 

1. Vermittlungsgebühr 

Für die Vermittlung von 
Privat-, Pension- und Hotel- 

zimmern wird eine Vermitt- 
lungsgebühr pro Gast und 
angefangene Woche von 

erhoben. 

Diese Gebühr ist vom Gastgeber 
nach Abreise des Gastes, bei 
längerem Aufenthalt monatlich, 
zu zahlen. 
Voraussetzung ist eine schrift- 
liche Vereinbarung zwischen 
Gastgeber und Apolda-Information. 

2% Vorverkaufsgebühr 

Für Theaterkarten, die von 
Einzelpersonen in der 
Apolda-Information auf Kupon 
erworben werden, wird eine 
Vorverkaufsgebühr von 
des Kartenpreises erhoben. 

Die Vorverkaufsgebühr ist 
gesondert auszuweisen. 

3 Bearbeitungsgebühr 

Für den Abschluß eines 
Theater-Abonnements im 
Ring B des DNT Weimar wird 
ab der Spielzeit 1995/96 eine 
einmalige Bearbeitungsgebühr von 
pro Abo. und Spielzeit erhoben. 

4. Stadtführungen 

Für die Vermittlung von 
Gruppen an Stadtführer 
(Standardgruppen 10 - 30 Personen) 
je Gruppe bei einer Führung 
bis zu 1 Stunde Dauer 
je Gruppe bei einer Führung 
von mehr als 1 Stunde Dauer 
Kostenpflichtiger ist der 
jeweilige Stadtführer. 

2,00 

10% 

2,50 

5,00 

8,00 

Anlage 4 zu 82 Abs. 1 der Kostenverzeichnissatzung 

Gebührenverzeichnis für Liegenschaftsamt und Stadtplanungsamt 

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr 
grundlage EUR 

1 2 3 4 

1. Grundschuldbestellung, Vorrang- 0,15 % des 
einräumung und Rangrücktritt Betrages, 

mindestens 
aber 50,00 

2; Erteilung von Negativattesten 
bezüglich Nichtbestehens oder 
Nichtausübung des Vorkaufs- 
rechtes der Kommune gem. 
Baugesetzbuch, Thüringer Denk- 
malschutzgesetz und Thüringer 
Naturschutzgesetz 
je Negativattest 30,00 

3. Bearbeitung von Anträgen auf 
Erteilung von Löschungsbe- 
willigungen von Grundpfand- 
rechten je Grundpfandrecht 50,00 

4. Einräumung von Leitungs- 50 % des 
rechten, Grunddienstbarkeiten, geltenden Bo- 

Überfahrtsrechten und denrichtwertes 
ähnlichen Rechten pro m9 bzw. Ifd. 

m, mindestens 

aber 
1,00 EURO/m? 
bzw.lfd. m. 

5. Bürgschaftserklärungen 0,1 % der Bürg- 
schaftssumme 

6. Gewährung und Eintragung von 60 % des gelten- 
Baulasten auf städtischen den Bodenricht- 
Grundstücken wertes pro m? 

7. Teilungsgenehmigungen nach 
Baugesetzbuch 15,00 

8 Erteilung der sanierungsrecht- 
lichen Genehmigung nach Bau- 
gesetzbuch 15,00 

Anlage 5 zu $2 Abs. 1 der Kostenverzeichnissatzung 

Gebührenverzeichnis für das Tiefbauamt 

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr 
grundlage EUR 

1 2 3 4 

1. Ausnahmegenehmigungen 
gemäß $ 5 der Baumschutz- 
satzung 

1.1. _ Baumfällgenehmigungen 

1.1.1. Genehmigung nach einer 
Besichtigung 15,00 

1.1.2. jede weitere Besichtigung 5,00 

1.2.  Schachtgenehmigungen 

1.2.1. Genehmigung nach einer 
Besichtigung 10,00 

1.2.2. jede weitere Besichtigung 5,00 

2. Holzleseschein 5,00 
3. Bordsteinabsenkungen 

(Einfahrten usw.) 
je Genehmigung 15,00
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Beschlüsse der 25. Sit- 
zung des Stadtrates 

am 19. Dezember 2001 
Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich 
der Bestätigung der Niederschrift dieser 

Stadtratssitzung durch den Stadtrat. 

Beschluß-Nr.: 239-XXV/01 

1. Nachtragshaushaltssatzung 2001 

Der Stadtrat beschloß die 1. Nachtragshaus- 
haltssatzung mit Stellenplan für das Jahr 
2001. 

Der Beschluß wurde mehrheitlich angenommen. 

Bekanntmachung siehe Seite 15. 

* 

Beschluß-Nr.: 240-XXV/01 

Satzungsbeschluß zum Bebauungsplan Nr. 4 
der Stadt Apolda >An der Schwabestraße= 

Der Stadtrat beschloß den Bebauungsplan 
Nr. 4 >An der Schwabestraße<, bestehend aus 

Teil A (Zeichnerischer Teil) und Teil B (Textli- 
che Festsetzungen) als Satzung. 

Der Beschluß wurde mehrheitlich angenommen. 

*% 

NICHTÖFFENTLICH 

Beschluß-Nr.: 241-XXV/01 

Personalangelegenheit eines 
Eigenbetriebes 

Der Stadtrat beschloß über eine Personalange- 
legenheit eines Eigenbetriebes der Stadt 
Apolda. 

Der Beschluß wurde mehrheitlich angenommen. 

* 

Beschluß-Nr.: 242-XXV/01 

Vergabe Straßenreinigung 

Der Stadtrat vergab die Straßenreinigung 
nach einer beschränkten Ausschreibung an 
die Firma Tönsmeier GmbH. 

Der Beschluß wurde einstimmig angenommen. 

* 

Beschluß-Nr.: 243-XXV/01 
Niederschlagung von Forderungen 

Der Stadtrat beschloß die unbefristete Nieder- 
schlagung offener Forderungen. 

Der Beschluß wurde einstimmig angenommen. 

* 

Beschluß-Nr.: 244-XXV/01 

Grundstücksübertragung 

Der Stadtrat beschloß die kostenlose Übertra- 
gung einiger Grundstücke in das Eigentum 
der Wohnungsgesellschaft Apolda mbH. 

Der Beschluß wurde mehrheitlich angenommen. 

Der Beschluß wurde mehrheitlich angenommen. 

* 

Beschluß-Nr.: 245-XXV/01 

Grundstücksverkäufe 

Der Stadtrat beschloß auf Vorschlag: des Fi- 
nanz- und Liegenschaftsausschusses mehrere 
Grundstücksverkäufe. 
Der Beschluß wurde einstimmig angenommen. 

anntmachungen 

Satzung der Stadt Apolda zur Erhebung von 
Gebühren auf den Friedhöfen der Stadt Apolda 
(Friedhofsgebührensatzung) vom 20.12.2001 

Aufgrund der 88 1,2 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) vom 7. August 
1991 in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. 5.301), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Änderung von Vorschriften über die Kommunale Ge- 
meinschaftsarbeit vom 14. September 2001 (GVBl. 5.258) und dem $ 33 der Friedhofssatzung der 
Stadt Apolda vom 23. August 1995 (Amtsblatt 18/95), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Satzung 
der Stadt Apolda zur Anpassung örtlicher Satzungen an den EURO (EURO-Anpassungssatzung 
vom 20.12.2001 (Amtsblatt 18/01), erläßt die Stadt Apolda folgende Satzung: 

$1 Gebührenerhebung 

Für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen werden gemäß $ 33 der Friedhofs- 
satzung Gebühren nach Maßgabe dieser Gebührensatzung erhoben. 

82 Gebührenschuldner 

. Zur Entrichtung der Gebühren verpflichtet (Gebührenschuldner) sind bei Bestattungen die- 
jenigen Personen, die nach bürgerlichem Recht die Bestattungskosten zu tragen haben und 
der Besteller (Auftraggeber) der im Gebührenverzeichnis aufgeführten Maßnahmen. 

2. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

en
 

83 Gebührenentstehung und -fälligkeit 

. Die Gebührenschuld entsteht mit der Anmeldung des Todesfalles bzw. mit der Beantragung 
einer Leistung, spätestens mit deren Inanspruchnahme nach der Friedhofssatzung der Stadt 

Apolda. Über die in Anspruch genommenen Maßnahmen wird ein Gebührenbescheid erteilt. 

2. Die Gebühren werden zu dem im Gebührenbescheid genannten Zeitpunkt fällig. 

PN
 

$4 Gebührenverzeichnis 

GRABGEBÜHREN 
Art des Grabes nähere Beschreibung Nutzungsdauer Gebühren 

Urnenreihengrab 1 Urne 20 Jahre 180,- EUR 

keine Verlängerung 

Urnenwahlgrab 2 Urnen (1,00 m?) 25 Jahre 

Verlängerung/Jahr 

Urnenwahlgrab 4 Urnen (2,00 m?) 25 Jahre 

Verlängerung/Jahr 

Urnenwahlgrab 6 Urnen (3,00 m?) 25 Jahre 

Verlängerung/Jahr 

Kindergrab 1 Erdbestattung/ 
1 Urne Verstorbene 
unter 5 Jahren 20 Jahre 255,- EUR 

Erdbestattungs- je Grablager 30 Jahre riEE R 555,- EUR S 
wahlgrab (1 Erdbestattung und 3 Urnen) Verlängerung/Jahr 18,- EUR 

Erdbestattungs- 1 Erdbestattung 30 Jahre 480,- EUR 
reihengrab zusätzl. 1 Urne BR Sehen 

innerhalb der ersten 15 Jahre, keine Verlängerung 
einschließlich die erste Hügelung 

Hügelung Erdgrab 45,- EUR 

Urnengemeinschafts- 165,- EUR 
anlage . " 

575,- EUR 

BESTATTUNGSGEBÜHREN 

Art der Leistungen nähere Beschreibung Gebühren 

Benutzung Friedhofs- in der Stadt Apolda 
kapelle einschl. Leuchter, Dekoration und Feierhallenordner 135,- EUR 

in den Ortschaften Oberroßla und Zottelstet 55, EUR 
in den Ortschaften Herressen, Sulzbach, Schten 
und Rödigsdorf 25,- EUR 

Orgel 10,- EUR 

Musik CD 15,- EUR 

Musikfeier 30,- EUR 
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Beisetzung einer Urne, Urnengrab öffnen und schließen 85,- EUR 

Überführung des Leichnams zum Grab, Beisetzung (4 Träger), 
Erdgrab öffnen und schließen 425,- EUR 

Erdgrab Kinder öffnen und schließen; Sargtransport Verstorbene bis 5 Jahre 195,- EUR 

Trägerdienst Feierhalle zum Beisetzungsfahrzeug 4 x 0,5 h 30,- EUR 

Der Stadtrat beschloß in seiner Sit- 
zung am 19. Dezember 2001 die 
1. Nachtragshaushaltssatzung mit 
Stellenplan für das Jahr 2001, die der 
Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegen 
hat und die hiermit bekanntgemacht 

Einstellgebühr/Tag Tag der Einlieferung und Tag der Beisetzung/ Abholung Pi 
zur Einäscherung Zählen als 1 Tag 10,- EUR wird. 

Benutzung Aufbahrungsraum 20,- EUR 1 . Nachtragshaushalts- 

Umbettung Sargumbettung innerhalb der Ruhefrist 1.540,- EUR Satzung der Stadt Apold a 

Sargumbettung außerhalb der Ruhefrist 1.025,- EUR A 

Umbettung 1 Urne einschl. Aschekapsel 130,- EUR mit den Ortschaften 

Ausbettung 1 Urne zum Versand einschl. Aschekapsel 85,- EUR Herressen-Su Izbach, 

Dmensabering 4 5er Nauendorf, Oberndorf, 
rnenversand einschl. Porto Zu PRT 

Urneneinstellgebühr pro Tag Oberroßla/Rödigsdort, 

4 ze En ST nn = Schöten, Utenbach und 
rnengrab ausschmücken za [1 

Blumentransport von bis 5 km zum Zielfriedhof 20,- EUR Zottelstedt (Landkreis 

Gera (ot Kahrzeug) | Kreispehit über km ... Weimarer Land) für das 
(Hinfahrt zum Zielfriedho: 30,- EUR Haushaltsjahr 2001 

BERÄUMUNGSGEBÜHREN (Beräumung Grabstelle und Einebnung) 
= = - z Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates der 

Art der Grabstätte nähere Beschreibung Gebühren Stadt Apolda vom 19. Dezember 2001 erläßt 

Urnenreihengrab, ohne Grabmal 35,- EUR die Stadt Apolda folgende 1. Nachtragsshaus- 

Kindergrab, Urnenwahl- mit Grabmal 48 S EUR haltssatzung: 

grab bis 1 m? " $1 

hl; hi ibmal 40,- EUR 
en 2 en ar Der Stellenplan wird in der Fassung der An- 
8 ii mit Grabmal 60,- EUR lage neu festgesetzt. 

Erdbestattungsreihengrab/ ohne Grabmal 40,- EUR 82 

>wahlgrab einstellig mit Grabmal 60,- EUR Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2001 in Kraft. 

Erdbestattungswahlgrab ohne Grabmal 70,- EUR 

mehrstellig mit Grabmal 110,-EUR Apolda, 20.12.2001 
Stadt Apolda 

VERWALTUNGSGEBÜHREN 

Art der Gebühr Gebühr gez. Michael Müller 

Erteilung Zulassung Gewerbetreibende 55,- EUR/Jahr Bürgermeister 

Erteilung Zulassung Gewerbetreibende bei Einzelaufträgen 10,- EUR - Anzeigen - 

Genehmigung Grabmal 30,- EUR 

Genehmigung Einfassung 20,- EUR Suchen Sie nicht länger, 

Änderung (Termine, Grabstelle, Urnentransport und Anforderung kommen Sie gleich zu uns! 
Nutzungsrechtsinhaber) 15,- EUR Unser Service: 

Nachlaßforschung 20,- EUR - Vermessen Ihrer Zimmer E te 
- i a 

Allgemeine Verwaltungsgebühr pro kostenpflichtiger Vorgang 10,- EUR ö Anlsferunglentsorgune B\ a E 

sonstige Leistungen der Friedhofsverwaltung gegenüber »»Ketölr von) TOBBICRENE? 
Grabnutzungsberechtigten werden in Rechnung gestellt mit 4,- EUR und Fußleisten 

je angefangene 15 Minuten 

85 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Fried- 
hofssatzung der Stadt Apolda vom 24. August 1995 (Beschluß-Nr. 164-XIII/95 vom 23. August 
1995) außer Kraft. 

Apolda, 20.12.2001 
Stadt Apolda 

gez. Michael Müller 
Bürgermeister 

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften aller in diesem 
Amtsblatt bekanntgemachten Satzungen, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und 
diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Stadtverwaltung Apolda, Markt 1, 
99510 Apolda, geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe gel- 
tend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach die- 
ser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich. 

- Mietservice x 
für Sprühsauger « 

Wir verlegen den bei uns gekauften 
Bodenbelag! 
(Das Trockenverlegen kostet keinen Pfennig mehr) 

Matratzen und Lattenroste in großer Auswahl! 

Neu bei uns: 
flüssige Nahtlostapete 

Möbelbezugsstoffe, Perlenvorhänge 

Unser Programm: 
von A wie Auslegware 

bis Z- wie Zubehör für Gardinen 

Teppichwelt - Rannstedt 
99518 Rannstedt in Richtung Ködderitzsch 

Telefon 03 64 63/4 0259 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 9.00 - 18.00 Uhr 
Samstag 9.00 - 12.00 Uhr 



Jhommy's 
Partyservice 

> jederzeit 

- warme Speisen 

- kalte Platten 
- gemischte Buffets 

- Geschirrverleih 

> Anlieferung frei Haus 
(ab 50,00 DM Bestellwert) 

Vorbestellungen erforderlich! 
Telefon (03644) 550795 

Thommy9s Imbiß und Partyservice GmbH 
Utenbacher Grund 125a » 99510 Apolda 

. gWUNGSS r Orthopädieschuhtechnik 
Ay N A Frank Hoppe ihr weisterbetrieb 

> era. > Rosa-Luxemburg-Straße 13 
9 Tut KEN A o 99510 Apolda 3 

N 2 Telefon 03644 / 563684 
Alten Telefax 03644 / 559648 

indinnen und Öffnungszeiten: 
P- Wünschen Wir Mo, Di, Mi 8.00 - 15.30 Uhr 

ein frohes Weibnachtsfest undeinen | |\'0o 8.00 - 18.00 Uhr 
duten Stäktääns Euro-Jahr. Fr 8.00 - 12.00 Uhr 

5 Kan \ oder nach Absprache 

er as 5 Kostenloser Hausbesuch auf Wunsch 

1] BIRKENSTOCK rootmengs 

1. Hilfe-Lehrgänge (LSM) 
für Führerscheinerwerb 

Samstag, 05. Januar 2002 
Samstag, 19. Januar 2002 
Samstag, 02. Februar 2002 
Samstag, 16. Februar 2002 
Samstag, 02. März 2002 
Samstag, 16. März 2002 

jeweils ab 9.00 Uhr im Stadthaus 
(Stadtverwaltung) 

Am Stadthaus 1, 99510 Apolda, 
Raum 35 

INFO-Telefon 
(03643) 849554 oder 0172/9996153 

Praxis für Krankengymnastik und Massage 

neues Jahr 

Monika Fricke und Mitarbeiterinnen u 
Stobraer Straße 65 + 99510 Apolda Im Carolinenheim (öffentlich) Telefon: (03644) 56 3988 

Montag - Freitag 7.00-12.00 Uhr und 12.30-18.00 Uhr 

Akku schlapp? 

2 
+ Batterien und Akkus für 
fast jedes Gerät 

« Akkus prüfen und ersetzen 
+ Akkus tunen 

individuelle Spezialakkus 

« Firmen-Service 

Batterien AKK 

Akkus & Service 

Akkufit Apolda 

Inhaber: Gerd Wilbrecht 
Goerdelerstraße 8 

99510 Apolda 
Telefon: (0 36 44) 51 8667 

Rohr- und 
Kanalreinigung 

E-Mail: woitas-kanalreinigung@t-online.de 

e TV-Untersuchung ® Druckproben 

e Saugarbeiten e Kurzschluß von Klärgruben 

« Reparaturarbeiten an Rohrleitungen 

99510 Apolda 
An der Karlsquelle 10 

Telefon (0 3644) 56 05 62 

Telefax (0 3644) 56 05 64 
Unserer werten Kundschaft ein 
frohes Weihnachtsfest und 

So Br leiches Jahr 2002 

Porträtaufnahmen 
noch kurzfristig als Weihnachtsgeschenk 

FOTO - STEIN 
:Am Brückenbomn 4, 99510 Apolda, Tel. (0 36 44) 56 32 88 

| m m m m om oc m m m m 

& AR r 

Beratung, Verkauf, Ds 
E | Wolf Installation, Kundendienst 

TV, Video, HiFi, Telecom, Elektrogroß- und -kleingeräte 

Reparatur von Radio- und Fernseh- 
technik in eigener Meisterwerkstatt. 

Installation und Service von Sat- und 
Kabelanlagen Tel.: (0 36 44) 56 4352 

Bernhard-Prager-Gasse 2-4, 
99510 Apolda, Tel.: (0 36 44) 56 43 69 
www.ep-wolf.de 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 9.00-19.00 Uhr 

Samstag 9.00-13.00 Uhr 


